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Teil 1 {unverändert} 
Allgemeine Vorschriften 
[…] 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind 
1. "Anruf" eine über einen öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienst 
aufgebaute Verbindung, die eine zweiseitige Sprachkommunikation ermög- 
licht; 
2. „Anwendungs-Programmierschnittstelle“ die Software-Schnittstelle zwi- 
schen Anwendungen, die von Sendeanstalten oder Diensteanbietern zur Ver- 
fügung gestellt werden, und den Anschlüssen in den erweiterten digitalen 
Fernsehempfangsgeräten für digitale Fernseh- und Rundfunkdienste; 
2a. "Auskunftsdienste" bundesweit jederzeit telefonisch erreichbare Dienste, 
insbesondere des Rufnummernbereichs 118, die ausschließlich der neutralen 
Weitergabe von Rufnummer, Name, Anschrift sowie zusätzlichen Angaben 
von Telekommunikationsnutzern dienen. Die Weitervermittlung zu einem er- 
fragten Teilnehmer oder Dienst kann Bestandteil des Auskunftsdienstes sein; 

 2b. „Baudenkmäler“ nach Landesrecht geschützte Gebäude oder Gebäude- 
mehrheiten; 

3. "Bestandsdaten" Daten eines Teilnehmers, die für die Begründung, inhaltli- 
che Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses 
über Telekommunikationsdienste erhoben werden; 

{unverändert} 

4. "beträchtliche Marktmacht" eines oder mehrerer Unternehmen gegeben, 
wenn die Voraussetzungen nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 vorliegen; 
4a. „Betreiberauswahl“ der Zugang eines Teilnehmers zu den Diensten aller 
unmittelbar zusammengeschalteten Anbieter von öffentlich zugänglichen Te- 
lekommunikationsdiensten im Einzelwahlverfahren durch Wählen einer Kenn- 
zahl; 
4b. „Betreibervorauswahl“ der Zugang eines Teilnehmers zu den Diensten 
aller unmittelbar zusammengeschalteten Anbieter von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten durch festgelegte Vorauswahl, wobei der Teil- 
nehmer unterschiedliche Voreinstellungen für Orts- und Fernverbindungen 
vornehmen kann und bei jedem Anruf die festgelegte Vorauswahl durch Wäh- 
len einer Betreiberkennzahl übergehen kann; 
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5. "Dienst mit Zusatznutzen" jeder Dienst, der die Erhebung und Verwendung 
von Verkehrsdaten oder Standortdaten in einem Maße erfordert, das über 
das für die Übermittlung einer Nachricht oder die Entgeltabrechnung dieses 
Vorganges erforderliche Maß hinausgeht; 

 

6. "Diensteanbieter" jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig 
a) Telekommunikationsdienste erbringt oder 
b) an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt; 
7. "digitales Fernsehempfangsgerät" ein Fernsehgerät mit integriertem digita- 
lem Decoder oder ein an ein Fernsehgerät anschließbarer digitaler Decoder 
zur Nutzung digital übertragener Fernsehsignale, die mit Zusatzsignalen, ein- 
schließlich einer Zugangsberechtigung, angereichert sein können; 

 7a. „digitales Hochgeschwindigkeitsnetz“ ein Telekommunikationsnetz, das die 
Möglichkeit bietet, Datendienste mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 
Megabit pro Sekunde bereitzustellen; 

7a. „Einzelrichtlinien“ 7b. „Einzelrichtlinien“ 
a) die Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikations- 
netze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 
21), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/140/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, 
S. 37) geändert worden ist; 

{unverändert} 

b) die Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnet- 
zen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zu- 
gangsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S.7), die zuletzt durch die Richtli- 
nie 2009/140/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37) geändert worden ist; 
c) die Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektroni- 
schen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 
108 vom 24.4.2002, S.51), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/136/EG (ABl. 
L 337 vom 18.12.2009, S. 11) geändert worden ist, und 

c) die Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektroni- 
schen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 
108 vom 24.4.2002, S.51), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/136/EG (ABl. L 
337 vom 18.12.2009, S. 11) geändert worden ist; 

d) die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz- 
richtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2009/136/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 
11) geändert worden ist; 

d) die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz- 
richtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2009/136/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 
11) geändert worden ist, und 

 e) die Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Aus- 
baus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation 
(Kostensenkungsrichtlinie) (ABl. L 155 vom 23.5.2014, S.1); 

8. „Endnutzer“ ein Nutzer, der weder öffentliche Telekommunikationsnetze 
betreibt noch öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt; 

{unverändert} 

8a. "entgeltfreie Telefondienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbe- 
reichs (0)800, bei deren Inanspruchnahme der Anrufende kein Entgelt zu 
entrichten hat; 
8b. „Service-Dienste” Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs 
(0)180, die bundesweit zu einem einheitlichen Entgelt zu erreichen sind; 
9. "Frequenznutzung" jede gewollte Aussendung oder Abstrahlung elektro- 
magnetischer Wellen zwischen 9 kHz und 3 000 GHz zur Nutzung durch 
Funkdienste und andere Anwendungen elektromagnetischer Wellen; 
9a. „Frequenzzuweisung“ die Benennung eines bestimmten Frequenzbe- 
reichs für die Nutzung durch einen oder mehrere Funkdienste oder durch 
andere Anwendungen elektromagnetischer Wellen, falls erforderlich mit wei- 
teren Festlegungen; 
9b. „gemeinsamer Zugang zum Teilnehmeranschluss“ die Bereitstellung des 
Zugangs zum Teilnehmeranschluss oder zum Teilabschnitt in der Weise, 
dass die Nutzung eines bestimmten Teils der Kapazität der Netzinfrastruktur, 
wie etwa eines Teils der Frequenz oder Gleichwertiges, ermöglicht wird; 
9c. „GEREK“ das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektroni- 
sche Kommunikation; 
10. "geschäftsmäßiges Erbringen von Telekommunikationsdiensten" das 
nachhaltige Angebot von Telekommunikation für Dritte mit oder ohne Ge- 
winnerzielungsabsicht; 
10a. (weggefallen) 
11. "Kundenkarten" Karten, mit deren Hilfe Telekommunikationsverbindungen 
hergestellt und personenbezogene Daten erhoben werden können; 
11a. "Kurzwahl-Datendienste" Kurzwahldienste, die der Übermittlung von 
nichtsprachgestützten Inhalten mittels Telekommunikation dienen und die 
keine Telemedien sind; 
11b ."Kurzwahldienste" Dienste, die die Merkmale eines Premium-Dienstes 
haben, jedoch eine spezielle Nummernart mit kurzen Nummern nutzen; 
11c. "Kurzwahl-Sprachdienste" Kurzwahldienste, bei denen die Kommunika- 
tion sprachgestützt erfolgt; 
11d. "Massenverkehrs-Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbe- 
reichs (0)137, die charakterisiert sind durch ein hohes Verkehrsaufkommen in 
einem oder mehreren kurzen Zeitintervallen mit kurzer Belegungsdauer zu 
einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität; 
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12. "nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt" ein Markt, auf dem der Wett- 
bewerb so abgesichert ist, dass er ohne sektorspezifische Regulierung be- 
steht; 

 

12a. „Netzabschlusspunkt“ der physische Punkt, an dem einem Teilnehmer 
der Zugang zu einem Telekommunikationsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, 
in denen eine Vermittlung oder Leitwegebestimmung erfolgt, wird der Netzab- 
schlusspunkt anhand einer bestimmten Netzadresse bezeichnet, die mit der 
Nummer oder dem Namen eines Teilnehmers verknüpft sein kann; 
12b. "Neuartige Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs 
(0)12, bei denen Nummern für einen Zweck verwendet werden, für den kein 
anderer Rufnummernraum zur Verfügung steht; 
13. "Nummern" Zeichenfolgen, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken 
der Adressierung dienen; 
13a. "Nummernart" die Gesamtheit aller Nummern eines Nummernraums für 
einen bestimmten Dienst oder eine bestimmte technische Adressierung; 
13b. "Nummernbereich" eine für eine Nummernart bereitgestellte Teilmenge 
des Nummernraums; 
13c. "Nummernraum" die Gesamtheit aller Nummern, die für eine bestimmte 
Art der Adressierung verwendet werden; 
13d. "Nummernteilbereich" eine Teilmenge eines Nummernbereichs; 
14. „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die einen öffentlich zu- 
gänglichen Telekommunikationsdienst für private oder geschäftliche Zwecke 
in Anspruch nimmt oder beantragt, ohne notwendigerweise Teilnehmer zu 
sein; 
15. "öffentliches Münz- und Kartentelefon" ein der Allgemeinheit zur Verfü- 
gung stehendes Telefon, für dessen Nutzung als Zahlungsmittel unter ande- 
rem Münzen, Kredit- und Abbuchungskarten oder Guthabenkarten, auch sol- 
che mit Einwahlcode, verwendet werden können; 
16. "öffentliches Telefonnetz" ein Telekommunikationsnetz, das zur Bereit- 
stellung des öffentlich zugänglichen Telefondienstes genutzt wird und darüber 
hinaus weitere Dienste wie Telefax- oder Datenfernübertragung und einen 
funktionalen Internetzugang ermöglicht; 
16a. „öffentliches Telekommunikationsnetz“ ein Telekommunikationsnetz, das 
ganz oder überwiegend der Bereitstellung öffentlich zugänglicher Telekom- 
munikationsdienste dient, die die Übertragung von Informationen zwischen 
Netzabschlusspunkten ermöglichen; 

 16b. „öffentliche Versorgungsnetze“ entstehende, betriebene oder stillgelegte 
physische Infrastrukturen für die öffentliche Bereitstellung von 

a) Erzeugungs-, Leitungs- oder Verteilungsdiensten für 
aa) Telekommunikation, 
bb) Gas, 
cc) Elektrizität, einschließlich der Elektrizität für die öffentliche Straßen- 

beleuchtung, 
dd) Fernwärme oder 
ee) Wasser, ausgenommen Trinkwasser im Sinne des § 3 Nummer 1 

der Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die durch Artikel 4 Absatz 21 
des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden 
ist; zu den öffentlichen Versorgungsnetzen zählen auch physische 
Infrastrukturen zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie die 
Kanalisationssysteme; 

b) Verkehrsdiensten; zu diesen Infrastrukturen gehören insbesondere Schie- 
nenwege, Straßen, Wasserstraßen, Brücken, Häfen und Flugplätze; 

17. „öffentlich zugänglicher Telefondienst“ ein der Öffentlichkeit zur Verfü- 
gung stehender Dienst, der direkt oder indirekt über eine oder mehrere 
Nummern eines nationalen oder internationalen Telefonnummernplans oder 
eines anderen Adressierungsschemas das Führen folgender Gespräche er- 
möglicht: 

{unverändert} 

a) aus- und eingehende Inlandsgespräche oder 
b) aus- und eingehende Inlands- und Auslandsgespräche; 
17a. „öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste“ der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehende Telekommunikationsdienste; 

 17b. „passive Netzinfrastrukturen“ Komponenten eines Netzes, die andere 
Netzkomponenten aufnehmen sollen, selbst jedoch nicht zu aktiven Netzkom- 
ponenten werden; hierzu zählen zum  Beispiel Fernleitungen, Leer- und Lei- 
tungsrohre, Kabelkanäle, Kontrollkammern, Einstiegsschächte, Verteilerkäs- 
ten, Gebäude und Gebäudeeingänge, Antennenanlagen und Trägerstrukturen 
wie Türme, Ampeln und Straßenlaternen, Masten und Pfähle; Kabel, ein- 
schließlich unbeschalteter Glasfaserkabel, sind keine passiven Netzinfrastruk- 
turen; 

17b. "Premium-Dienste" Dienste, insbesondere der Rufnummernbereiche 
(0)190 und (0)900, bei denen über die Telekommunikationsdienstleistung 
hinaus eine weitere Dienstleistung erbracht wird, die gegenüber dem Anrufer 
gemeinsam mit der Telekommunikationsdienstleistung abgerechnet wird und 
die nicht einer anderen Nummernart zuzurechnen ist; 

17c. "Premium-Dienste" Dienste, insbesondere der Rufnummernbereiche 
(0)190 und (0)900, bei denen über die Telekommunikationsdienstleistung hin- 
aus eine weitere Dienstleistung erbracht wird, die gegenüber dem Anrufer 
gemeinsam mit der Telekommunikationsdienstleistung abgerechnet wird und 
die nicht einer anderen Nummernart zuzurechnen ist; 

[…] […] 
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26. "Telekommunikationslinien" unter- oder oberirdisch geführte Telekommu- 
nikationskabelanlagen einschließlich ihrer zugehörigen Schalt- und Verzwei- 
gungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Ka- 
belkanalrohre; 

26. „Telekommunikationslinien“ unter- oder oberirdisch geführte Telekommu- 
nikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen Schalt- und Verzwei- 
gungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabel- 
kanalrohre, sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von 
öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten erforderlich sind; 

[…] […] 

 27a. „Überbau“ die nachträgliche Doppelung von Telekommunikationsinfra- 
strukturen durch parallele Errichtung, soweit damit dasselbe Versorgungsge- 
biet erschlossen werden soll; 

[…] […] 
 28a. „umfangreiche Renovierungen“ Tief- oder Hochbauarbeiten am Standort 

des Endnutzers, die strukturelle Veränderungen an den gesamten gebäudein- 
ternen passiven Netzinfrastrukturen oder einem wesentlichen Teil davon um- 
fassen; 

[…] […] 
32. „Zugang“ die Bereitstellung von Einrichtungen oder Diensten für ein ande- 
res Unternehmen unter bestimmten Bedingungen zum Zwecke der Erbrin- 
gung von Telekommunikationsdiensten, auch bei deren Verwendung zur Er- 
bringung von Diensten der Informationsgesellschaft oder Rundfunkinhalte- 
diensten. Dies umfasst unter anderem Folgendes: 

{unverändert} 

a) Zugang zu Netzkomponenten, einschließlich nicht aktiver Netzkomponen- 
ten, und zugehörigen Einrichtungen, wozu auch der feste oder nicht feste 
Anschluss von Geräten gehören kann. Dies beinhaltet insbesondere den Zu- 
gang zum Teilnehmeranschluss sowie zu Einrichtungen und Diensten, die 
erforderlich sind, um Dienste über den Teilnehmeranschluss zu erbringen, 
einschließlich des Zugangs zur Anschaltung und Ermöglichung des Anbieter- 
wechsels des Teilnehmers und zu hierfür notwendigen Informationen und 
Daten und zur Entstörung; 
b) Zugang zu physischen Infrastrukturen wie Gebäuden, Leitungsrohren und 
Masten; 
c) Zugang zu einschlägigen Softwaresystemen, einschließlich Systemen für 
die Betriebsunterstützung; 
d) Zugang zu informationstechnischen Systemen oder Datenbanken für Vor- 
bestellung, Bereitstellung, Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung; 
e) Zugang zur Nummernumsetzung oder zu Systemen, die eine gleichwertige 
Funktion bieten; 
f) Zugang zu Fest- und Mobilfunknetzen, insbesondere, um Roaming zu er- 
möglichen; 
g) Zugang zu Zugangsberechtigungssystemen für Digitalfernsehdienste und 
h) Zugang zu Diensten für virtuelle Netze; 
33. "Zugangsberechtigungssysteme" technische Verfahren oder Vorrichtun- 
gen, welche die erlaubte Nutzung geschützter Rundfunkprogramme von ei- 
nem Abonnement oder einer individuellen Erlaubnis abhängig machen; 

 33a. „Zugangspunkt zu passiven gebäudeinternen Netzkomponenten“ ein 
physischer Punkt innerhalb oder außerhalb des Gebäudes, der für Eigentümer 
und Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zugänglich ist und den 
Anschluss an die hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen passiven 
Netzinfrastrukturen ermöglicht; 

33a. „zugehörige Dienste“ diejenigen mit einem Telekommunikationsnetz 
oder einem Telekommunikationsdienst verbundenen Dienste, welche die Be- 
reitstellung von Diensten über dieses Netz oder diesen Dienst ermöglichen, 
unterstützen oder dazu in der Lage sind. Darunter fallen unter anderem Sys- 
teme zur Nummernumsetzung oder Systeme, die eine gleichwertige Funktion 
bieten, Zugangsberechtigungssysteme und elektronische Programmführer 
sowie andere Dienste wie Dienste im Zusammenhang mit Identität, Standort 
und Präsenz des Nutzers; 

33b. „zugehörige Dienste“ diejenigen mit einem Telekommunikationsnetz oder 
einem Telekommunikationsdienst verbundenen Dienste, welche die Bereitstel- 
lung von Diensten über dieses Netz oder diesen Dienst ermöglichen, unter- 
stützen oder dazu in der Lage sind. Darunter fallen unter anderem Systeme 
zur Nummernumsetzung oder Systeme, die eine gleichwertige Funktion bie- 
ten, Zugangsberechtigungssysteme und elektronische Programmführer sowie 
andere Dienste wie Dienste im Zusammenhang mit Identität, Standort und 
Präsenz des Nutzers; 

33b. „zugehörige Einrichtungen“ diejenigen mit einem Telekommunikations- 
netz oder einem Telekommunikationsdienst verbundenen zugehörigen Diens- 
te, physischen Infrastrukturen und sonstigen Einrichtungen und Komponen- 
ten, welche die Bereitstellung von Diensten über dieses Netz oder diesen 
Dienst ermöglichen, unterstützen oder dazu in der Lage sind. Darunter fallen 
unter anderem Gebäude, Gebäudezugänge, Verkabelungen in Gebäuden, 
Antennen, Türme und andere Trägerstrukturen, Leitungsrohre, Leerrohre, 
Masten, Einstiegsschächte und Verteilerkästen; 

33c. „zugehörige Einrichtungen“ diejenigen mit einem Telekommunikations- 
netz oder einem Telekommunikationsdienst verbundenen zugehörigen Diens- 
te, physischen Infrastrukturen und sonstigen Einrichtungen und Komponenten, 
welche die Bereitstellung von Diensten über dieses Netz oder diesen Dienst 
ermöglichen, unterstützen oder dazu in der Lage sind. Darunter fallen unter 
anderem Gebäude, Gebäudezugänge, Verkabelungen in Gebäuden, Anten- 
nen, Türme und andere Trägerstrukturen, Leitungsrohre, Leerrohre, Masten, 
Einstiegsschächte und Verteilerkästen; 

34. "Zusammenschaltung" derjenige Zugang, der die physische und logische 
Verbindung öffentlicher Telekommunikationsnetze herstellt, um Nutzern eines 
Unternehmens die Kommunikation mit Nutzern desselben oder eines anderen 
Unternehmens oder die Inanspruchnahme von Diensten eines anderen Un- 
ternehmens zu ermöglichen; Dienste können von den beteiligten Parteien 
erbracht werden oder von anderen Parteien, die Zugang zum Netz haben. 
Zusammenschaltung ist ein Sonderfall des Zugangs und wird zwischen Be- 
treibern öffentlicher Telekommunikationsnetze hergestellt. 

{unverändert} 

[…] […] 
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TKG –Rechtslage bis zum 10.11.2016– TKG – Rechtslage ab 10.11.2016 (geändert durch DigiNetzG) 
§ 12 Konsultations- und Konsolidierungsverfahren § 12 Konsultations- und Konsolidierungsverfahren 
(1) Die Bundesnetzagentur gibt den interessierten Parteien Gelegenheit, innerhalb einer 
festgesetzten Frist zu dem Entwurf der Ergebnisse nach den §§ 10 und 11 Stellung zu 
nehmen. Die Konsultationsverfahren sowie deren Ergebnisse werden von der Bundes- 
netzagentur veröffentlicht. Hiervon unberührt ist die Wahrung von Betriebs- oder Ge- 
schäftsgeheimnissen der Beteiligten. Die Bundesnetzagentur richtet zu diesem Zweck eine 
einheitliche Informationsstelle ein, bei der eine Liste aller laufenden Konsultationen vorge- 
halten wird. 
(2) Wenn § 10 Abs. 3 und § 11 Absatz 4 eine Vorlage nach dieser Norm vorsehen und 
keine Ausnahme nach einer Empfehlung oder Leitlinien vorliegt, die die Kommission nach 
Artikel 7b der Richtlinie 2002/21/EG erlässt, gilt folgendes Verfahren: 
1. Nach Durchführung des Verfahrens nach Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur den 

Entwurf der Ergebnisse nach den §§ 10 und 11 zusammen mit einer Begründung 
gleichzeitig der Kommission, dem GEREK und den nationalen Regulierungsbehörden 
der anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung und unterrichtet die Kommission, das GE- 
REK und die übrigen nationalen Regulierungsbehörden hiervon. § 123b Absatz 3 und 4 
gilt entsprechend. Vor Ablauf eines Monats darf die Bundesnetzagentur Ergebnisse 
nach den §§ 10 und 11 nicht festlegen. 

2. Die Bundesnetzagentur hat den Stellungnahmen der Kommission, des GEREK und der 
anderen nationalen Regulierungsbehörden nach Nummer 1 weitestgehend Rechnung 
zu tragen. Den sich daraus ergebenden Entwurf übermittelt sie der Kommission. 

3. Beinhaltet ein Entwurf nach den §§ 10 und 11 
a) die Festlegung eines relevanten Marktes, der sich von jenen Märkten unterscheidet, 

die definiert sind in der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung in Bezug auf re- 
levante Produkt- und Dienstmärkte, die die Kommission nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2002/21/EG veröffentlicht, oder 

b) die Festlegung, inwieweit ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt über be- 
trächtliche Marktmacht verfügen, 

und erklärt die Kommission innerhalb der Frist nach Nummer 1 Satz 3, der Entwurf schaffe 
ein Hemmnis für den Binnenmarkt oder sie habe ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit 
mit dem Recht der Europäischen Union und insbesondere den Zielen des Artikels 8 der 
Richtlinie 2002/21/EG, hat die Bundesnetzagentur die Festlegung der entsprechenden 
Ergebnisse um zwei weitere Monate aufzuschieben. Beschließt die Kommission innerhalb 
dieses Zeitraums, die Bundesnetzagentur aufzufordern, den Entwurf zurückzuziehen, so 
ändert die Bundesnetzagentur den Entwurf innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum 
des Erlasses der Entscheidung der Kommission oder zieht ihn zurück. Ändert die Bundes- 
netzagentur den Entwurf, so führt sie hierzu das Konsultationsverfahren nach Absatz 1 
durch und legt der Kommission den geänderten Entwurf nach Nummer 1 vor. 

{unverändert} 

Zieht die Bundesnetzagentur den Entwurf zurück, so unterrichtet sie das Bundesministeri- 
um für Wirtschaft und Technologie über die Entscheidung der Kommission. 

Zieht die Bundesnetzagentur den Entwurf zurück, so unterrichtet 
sie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die 
weiteren betroffenen Ressorts über die Entscheidung der Kom- 
mission. 

4. Die Bundesnetzagentur übermittelt der Kommission und dem GEREK alle angenom- 
menen endgültigen Maßnahmen, die unter § 10 Absatz 3 und § 11 Absatz 4 fallen. 

(3) Ist die Bundesnetzagentur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände der Ansicht, 
dass dringend - ohne das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 einzuhalten - gehandelt 
werden muss, um den Wettbewerb zu gewährleisten und die Nutzerinteressen zu schüt- 
zen, so kann sie umgehend angemessene vorläufige Maßnahmen erlassen. Sie teilt diese 
der Kommission, dem GEREK und den übrigen nationalen Regulierungsbehörden unver- 
züglich mit einer vollständigen Begründung mit. Ein Beschluss der Bundesnetzagentur, 
diese Maßnahmen dauerhaft zu machen oder ihre Geltungsdauer zu verlängern, unterliegt 
den Bestimmungen der Absätze 1 und 2. 

{unverändert} 

[…] […] 
§ 45n  Transparenz, Veröffentlichung von Informationen 

und zusätzliche Dienstemerkmale zur Kostenkontrolle 
§ 45n  Transparenz, Veröffentlichung von Informationen 

und zusätzliche Dienstemerkmale zur Kostenkontrolle 
(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einverneh- 
men mit dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechts- 
verordnung mit Zustimmung des Bundestages Rahmenvorschriften zur Förderung der 
Transparenz, Veröffentlichung von Informationen und zusätzlicher Dienstemerkmale zur 
Kostenkontrolle auf dem Telekommunikationsmarkt zu erlassen. 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird er- 
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des In- 
nern, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher- 
schutz sowie dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun- 
destages Rahmenvorschriften zur Förderung der Transparenz 
sowie zur Veröffentlichung von Informationen und zusätzlichen 
Dienstemerkmalen zur Kostenkontrolle auf dem Telekommunika- 
tionsmarkt zu erlassen. 

[…] […] 
(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die Ermächtigung nach 
Absatz 1 durch Rechtsverordnung an die Bundesnetzagentur übertragen. Eine Rechtsver- 
ordnung der Bundesnetzagentur bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie, dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministe- 
rium der Justiz, dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- 
schutz und dem Bundestag. 

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digi- 
tale Infrastruktur die Ermächtigung nach Absatz 1 durch Rechts- 
verordnung an die Bundesnetzagentur übertragen. Eine Rechts- 
verordnung der Bundesnetzagentur bedarf des Einvernehmens 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem 
Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Jus- 
tiz und für Verbraucherschutz, dem Bundesministerium für Ver- 
kehr und digitale Infrastruktur und dem Bundestag. 

[…] […] 
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§ 52 Aufgaben § 52 Aufgaben 
[…] […] 
(3) Für Frequenznutzungen, die in den Aufgabenbereich des Bundesministe- 
riums der Verteidigung fallen, stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie das Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung 
her. 

(3) Für Frequenznutzungen, die in den Aufgabenbereich des Bundesministeri- 
ums der Verteidigung fallen, stellt das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur das Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Ver- 
teidigung her. 

[…] […] 
Abschnitt 3 Wegerechte Abschnitt 3 Wegerechte und Mitnutzung 

 Unterabschnitt 1 Wegerechte 
§ 68 Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege § 68 Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege 
(1) Der Bund ist befugt, Verkehrswege für die öffentlichen Zwecken dienen- 
den Telekommunikationslinien unentgeltlich zu benutzen, soweit dadurch 
nicht der Widmungszweck der Verkehrswege dauernd beschränkt wird (Nut- 
zungsberechtigung). Als Verkehrswege gelten öffentliche Wege, Plätze und 
Brücken sowie die öffentlichen Gewässer. 

(1) Der Bund ist befugt, Verkehrswege für die öffentlichen Zwecken dienenden 
Telekommunikationslinien unentgeltlich zu benutzen, soweit dadurch nicht der 
Widmungszweck der Verkehrswege dauernd beschränkt wird (Nutzungsbe- 
rechtigung). Als Verkehrswege gelten öffentliche Wege, Plätze, Brücken und 
Tunnel sowie die öffentlichen Gewässer. 

(2) Telekommunikationslinien sind so zu errichten und zu unterhalten, dass 
sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den 
anerkannten Regeln der Technik genügen. Beim Träger der Straßenbaulast 
kann beantragt werden, Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme, die der 
Aufnahme von Glasfaserleitungen dienen, in Abweichung der Allgemeinen 
Technischen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen 
und Telekommunikationslinien (ATB) im Wege des Micro- oder Minitrenching 
zu verlegen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn 

(2) Telekommunikationslinien sind so zu errichten und zu unterhalten, dass sie 
den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den aner- 
kannten Regeln der Technik genügen. Beim Träger der Straßenbaulast kann 
beantragt werden, Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme, die der Aufnah- 
me von Glasfaserleitungen dienen, in Abweichung der Allgemeinen Techni- 
schen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen und 
Telekommunikationslinien (ATB) in geringerer Verlegetiefe, wie im Wege des 
Micro- oder Minitrenching, zu verlegen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn 

1. die Verringerung der Verlegetiefe nicht zu einer wesentlichen Beeinträchti- 
gung des Schutzniveaus und 

1. die Verringerung der Verlegetiefe nicht zu einer wesentlichen Beeinträchti- 
gung des Schutzniveaus und 

2. nicht zu einer wesentlichen Erhöhung des Erhaltungsaufwandes führt oder 2. nicht zu einer wesentlichen Erhöhung des Erhaltungsaufwandes führt oder 
3. der Antragsteller die durch eine mögliche wesentliche Beeinträchtigung 

entstehenden Kosten beziehungsweise den höheren Verwaltungsaufwand 
übernimmt. 

3. der Antragsteller die durch eine mögliche wesentliche Beeinträchtigung ent- 
stehenden Kosten beziehungsweise den höheren Verwaltungsaufwand 
übernimmt. 

Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf die Verlegung von Glasfaser- 
leitungen oder Leerrohrsystemen in Bundesautobahnen und autobahnähnlich 
ausgebauten Bundesfernstraßen. 

Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf die Verlegung von Glasfaser- 
leitungen oder Leerrohrsystemen in Bundesautobahnen und autobahnähnlich 
ausgebauten Bundesfernstraßen. 

(3) Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien und die Änderung vor- 
handener Telekommunikationslinien bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
der Träger der Wegebaulast. 

(3) Für die Verlegung oder die Änderung von Telekommunikationslinien ist die 
schriftliche oder elektronische Zustimmung des Trägers der Wegebaulast er- 
forderlich. 

Bei der Verlegung oberirdischer Leitungen sind die Interessen der Wegebau- 
lastträger, der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und die städ- 
tebaulichen Belange abzuwägen. Soweit die Verlegung im Rahmen einer 
Gesamtbaumaßnahme koordiniert werden kann, die in engem zeitlichen Zu- 
sammenhang nach der Antragstellung auf Zustimmung durchgeführt wird, soll 
die Verlegung in der Regel unterirdisch erfolgen. Die Zustimmung kann mit 
Nebenbestimmungen versehen werden, die diskriminierungsfrei zu gestalten 
sind; die Zustimmung kann außerdem von der Leistung einer angemessenen 
Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Nebenbestimmungen dürfen nur 
die Art und Weise der Errichtung der Telekommunikationslinie sowie die da- 
bei zu beachtenden Regeln der Technik, die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen Wegebaulastträgers übliche Doku- 
mentation der Lage der Telekommunikationslinie nach geographischen Koor- 
dinaten und die Verkehrssicherungspflichten regeln. 

Die Zustimmung gilt nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Eingang 
des vollständigen Antrags als erteilt. Die Frist kann um einen Monat verlängert 
werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt 
ist. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. Bei der 
Verlegung oberirdischer Leitungen sind die Interessen der Wegebaulastträger, 
der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und die städtebaulichen 
Belange abzuwägen. In die Abwägung kann zugunsten einer Verlegung ober- 
irdischer Leitungen insbesondere einfließen, dass vereinzelt stehende Ge- 
bäude oder Gebäudeansammlungen erschlossen werden sollen. Soweit die 
Verlegung im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme koordiniert werden kann, 
die in engem zeitlichen Zusammenhang nach der Antragstellung auf Zustim- 
mung durchgeführt wird, soll die Verlegung in der Regel unterirdisch erfolgen. 
Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, die diskri- 
minierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der 
Leistung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Ne- 
benbestimmungen dürfen nur die Art und Weise der Errichtung der Telekom- 
munikationslinie sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik, die Si- 
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen Wege- 
baulastträgers übliche Dokumentation der Lage der Telekommunikationslinie 
nach geographischen Koordinaten und die Verkehrssicherungspflichten re- 
geln. 

[…] […] 
§ 69 Übertragung des Wegerechts § 69 Übertragung des Wegerechts 
(1) Der Bund überträgt die Nutzungsberechtigung nach § 68 Abs. 1 durch die 
Bundesnetzagentur auf schriftlichen Antrag an die Betreiber oder Eigentümer 
öffentlicher Telekommunikationsnetze. 

(1) Der Bund überträgt die Nutzungsberechtigung nach § 68 Absatz 1 durch 
die Bundesnetzagentur auf Antrag an die Eigentümer oder Betreiber öffentli- 
cher Telekommunikationsnetze oder öffentlichen Zwecken dienender Tele- 
kommunikationslinien. 

[…] […] 
§ 70 Mitbenutzung § 70 Mitnutzung und Wegerecht 
Soweit die Ausübung des Rechts nach § 68 für die Verlegung weiterer Tele- 
kommunikationslinien nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand möglich ist, besteht ein Anspruch auf Duldung der Mitbenutzung 
anderer für die Aufnahme von Telekommunikationskabeln vorgesehenen Ein- 
richtungen, wenn die Mitbenutzung wirtschaftlich zumutbar ist und keine zu- 
sätzlichen größeren Baumaßnahmen erforderlich werden. In diesem Fall hat 
der Mitbenutzungsberechtigte an den Mitbenutzungsverpflichteten einen an- 
gemessenen geldwerten Ausgleich zu leisten. 

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze dürfen ihre pas- 
siven Netzinfrastrukturen Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Telekom- 
munikationsnetze für den Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze zur 
Mitnutzung anbieten. Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunika- 
tionsnetze dürfen ihre passiven Netzinfrastrukturen Eigentümern oder Betrei- 
bern anderer öffentlicher Versorgungsnetze für deren Netzausbau zur Mitnut- 
zung anbieten. 
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 (2) Soweit die Ausübung der Nutzungsberechtigung nach § 68 für die Verlegung 

weiterer Telekommunikationslinien nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand möglich ist, können andere passive Netzinfrastrukturen öffentli- 
cher Versorgungsnetzbetreiber unter den Voraussetzungen der §§ 77d, 77e und 
77g mitgenutzt werden. Dies gilt  unabhängig davon, ob die Telekommunikations- 
linie zum Aufbau eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes genutzt werden 
kann. 

 (3) Soweit die Nutzungsberechtigung nach § 68 für die Verlegung weiterer Tele- 
kommunikationslinien auf die Eisenbahninfrastruktur nicht anwendbar ist und es 
sich bei der Eisenbahninfrastruktur nicht um eine passive Netzinfrastruktur han- 
delt, können Teile der Eisenbahninfrastruktur nach den §§ 77d, 77e und 77g mit- 
genutzt werden, soweit sie zum Ausbau von digitalen Hochgeschwindigkeitsnet- 
zen geeignet sind. Die §§ 77a bis 77c gelten entsprechend. 

[…] […] 
§ 72 Gebotene Änderung {unverändert} 
(1) Ergibt sich nach Errichtung einer Telekommunikationslinie, dass sie den 
Widmungszweck eines Verkehrsweges nicht nur vorübergehend beschränkt 
oder die Vornahme der zu seiner Unterhaltung erforderlichen Arbeiten ver- 
hindert oder die Ausführung einer von dem Unterhaltungspflichtigen beab- 
sichtigten Änderung des Verkehrsweges entgegensteht, so ist die Tele- 
kommunikationslinie, soweit erforderlich, abzuändern oder zu beseitigen. 
(2) Soweit ein Verkehrsweg eingezogen wird, erlischt die Befugnis des Nut- 
zungsberechtigten zu seiner Benutzung. 
(3) In allen diesen Fällen hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Maß- 
nahmen an der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken. 
[…] […] 
§ 75 Spätere besondere Anlagen § 75 Spätere besondere Anlagen 
(1) Spätere besondere Anlagen sind nach Möglichkeit so auszuführen, dass 
sie die vorhandenen Telekommunikationslinien nicht störend beeinflussen. 

{unverändert} 

(2) Dem Verlangen auf Verlegung oder Veränderung einer Telekommunika- 
tionslinie muss auf Kosten des Nutzungsberechtigten stattgegeben werden, 
wenn sonst die Herstellung einer späteren besonderen Anlage unterbleiben 
müsste oder wesentlich erschwert werden würde, welche aus Gründen des 
öffentlichen Interesses, insbesondere aus volkswirtschaftlichen oder Ver- 
kehrsrücksichten, von den Wegeunterhaltspflichtigen oder unter ihrer über- 
wiegenden Beteiligung ausgeführt werden soll. Dient eine kabelgebundene 
Telekommunikationslinie nicht lediglich dem Orts-, Vororts- oder Nachba- 
rortsverkehr, kann ihre Verlegung nur dann verlangt werden, wenn die ka- 
belgebundene Telekommunikationslinie ohne Aufwendung unverhältnismä- 
ßig hoher Kosten anderweitig ihrem Zweck entsprechend untergebracht 
werden kann. 

(2) Der Inhaber oder Betreiber einer späteren besonderen Anlage kann vom Nut- 
zungsberechtigten verlangen, dass eine Telekommunikationslinie auf dessen 
Kosten verlegt oder verändert wird, wenn 
1. ohne die Verlegung oder Veränderung die Errichtung der späteren besonde- 

ren Anlage unterbleiben müsste oder wesentlich erschwert würde, 
2. die Errichtung der späteren besonderen Anlage aus Gründen des öffentlichen 

Interesses, insbesondere aus volkswirtschaftlichen Gründen oder wegen Ver- 
kehrsrücksichten, von den Wegeunterhaltspflichtigen oder unter ihrer über- 
wiegenden Beteiligung vollständig oder überwiegend ausgeführt werden soll 
und 

3. die Kosten des Nutzungsberechtigten nicht unverhältnismäßig sind.  
Liegen nur die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 vor, 
kann eine Verlegung oder Veränderung auch dann verlangt werden, wenn der 
Inhaber oder Betreiber der späteren besonderen Anlage die Kosten teilweise 
erstattet, so dass die vom Nutzungsberechtigten zu tragenden Kosten verhält- 
nismäßig ausfallen. 

  (3) Muss wegen einer solchen späteren besonderen Anlage die schon 
vorhandene Telekommunikationslinie mit Schutzvorkehrungen versehen 
werden, so sind die dadurch entstandenen Kosten von dem 
Nutzungsberechtigten zu tragen. 
(4) Überlässt ein Wegeunterhaltungspflichtiger seinen Anteil einem nicht 
unterhaltungspflichtigen Dritten, so sind dem Nutzungsberechtigten die durch 
die Verlegung oder Veränderung oder durch die Herstellung der 
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten, soweit sie auf dessen Anteil 
fallen, zu erstatten. 
(5) Die Unternehmer anderer als der in Absatz 2 bezeichneten besonderen 
Anlagen haben die aus der Verlegung oder Veränderung der vorhandenen 
Telekommunikationslinien oder aus der Herstellung der erforderlichen 
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten zu tragen. 
(6) Auf spätere Änderungen vorhandener besonderer Anlagen finden Absätze 
1 bis 5 entsprechende Anwendung. 

{unverändert} 

§ 76 Beeinträchtigung von Grundstücken und Gebäuden § 76 Beeinträchtigung von Grundstücken und Gebäuden 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks, das kein Verkehrsweg im Sinne des 
§ 68 Absatz 1 Satz 2 ist, kann die Errichtung, den Betrieb und die Erneue- 
rung von Telekommunikationslinien auf seinem Grundstück sowie den An- 
schluss der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude an öffentliche Tele- 
kommunikationsnetze der nächsten Generation insoweit nicht verbieten, als 
1. auf dem Grundstück einschließlich der Gebäudeanschlüsse eine durch 

ein Recht gesicherte Leitung oder Anlage auch die Errichtung, den Be- 
trieb und die Erneuerung einer Telekommunikationslinie genutzt und 
hierdurch die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht dauerhaft zusätzlich 
eingeschränkt wird oder 

2. das Grundstück einschließlich der Gebäude durch die Benutzung nicht 
unzumutbar beeinträchtigt wird. 

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks, das kein Verkehrsweg im Sinne des § 68 
Absatz 1 Satz 2 ist, kann die Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von 
Telekommunikationslinien auf seinem Grundstück sowie den Anschluss der auf 
dem Grundstück befindlichen Gebäude an öffentliche digitale Hochgeschwindig- 
keitsnetze und öffentliche Telekommunikationsnetze der nächsten Generation 
insoweit nicht verbieten, als 
1. auf dem Grundstück einschließlich der Gebäudeanschlüsse eine durch ein 

Recht gesicherte Leitung oder Anlage auch die Errichtung, den Betrieb und 
die Erneuerung einer Telekommunikationslinie genutzt und hierdurch die 
Nutzbarkeit des Grundstücks nicht dauerhaft zusätzlich eingeschränkt wird 
oder 

2. das Grundstück einschließlich der Gebäude durch die Benutzung nicht un- 
zumutbar beeinträchtigt wird. 
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(2) Hat der Grundstückseigentümer eine Einwirkung nach Absatz 1 zu dul- 
den, so kann er von dem Betreiber der Telekommunikationslinie oder dem 
Eigentümer des Leitungsnetzes einen angemessenen Ausgleich in Geld 
verlangen, wenn durch die Errichtung, die Erneuerung oder durch War- 
tungs-, Reparatur- oder vergleichbare, mit dem Betrieb der Telekommunika- 
tionslinie unmittelbar zusammenhängende Maßnahmen eine Benutzung 
seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus 
beeinträchtigt wird. Für eine erweiterte Nutzung zu Zwecken der Telekom- 
munikation kann darüber hinaus ein einmaliger Ausgleich in Geld verlangt 
werden, sofern bisher keine Leitungswege vorhanden waren, die zu Zwe- 
cken der Telekommunikation genutzt werden konnten. Wird das Grundstück 
oder sein Zubehör durch die Ausübung der aus dieser Vorschrift folgenden 
Rechte beschädigt, hat der Betreiber oder der Eigentümer des Leitungsnet- 
zes auf seine Kosten den Schaden zu beseitigen. § 840 Abs. 1 des Bürger- 
lichen Gesetzbuchs findet Anwendung. 

{unverändert} 

 (3) Soweit die Durchführung von nach Absatz 1 zu duldenden Maßnahmen nicht 
oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, können be- 
stehende passive Netzinfrastrukturen Dritter unter den Voraussetzungen der §§ 
77d, 77e und 77g mitgenutzt werden. 

[…] […] 
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 Unterabschnitt 2 
Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze 

§ 77a Gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen durch Betreiber öffent- 
licher Telekommunikationsnetze 
(1) Die Bundesnetzagentur kann die gemeinsame Nutzung von Verkabelun- 
gen oder Kabelkanälen in Gebäuden oder bis zum ersten Konzentrations- 
oder Verteilerpunkt, sofern dieser außerhalb des Gebäudes liegt, durch Be- 
treiber öffentlicher Telekommunikationsnetze folgenden Personen gegenüber 
anordnen: 
1. Telekommunikationsnetzbetreibern, die über eine Nutzungsberechtigung 

nach § 69 Absatz 1 in Verbindung mit § 68 Absatz 1 oder über eine sons- 
tige Berechtigung verfügen, Einrichtungen auf, über oder unter öffentli- 
chen oder privaten Grundstücken zu errichten oder zu installieren, oder 

2. Telekommunikationsnetzbetreibern, die ein Verfahren zur Enteignung 
oder Nutzung von Grundstücken in Anspruch nehmen können, oder 

3. den Eigentümern von Verkabelungen oder Kabelkanälen. 
Die Anordnung kann getroffen werden, wenn eine Vervielfachung der Infra- 
struktur wirtschaftlich ineffizient oder praktisch unmöglich wäre. Vor dem Er- 
lass der Anordnung gibt die Bundesnetzagentur allen interessierten Kreisen 
die Gelegenheit, innerhalb angemessener Zeit Stellung zu nehmen. 

 
 (2) Die Bundesnetzagentur setzt im Rahmen der Anordnung nach Absatz 1 
ein angemessenes Entgelt, das auch eine angemessene Risikoanpassung 
enthalten kann, fest. 

 
(3) Die Bundesnetzagentur kann von den Telekommunikationsnetzbetreibern 
sowie von Unternehmen und von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die über Einrichtungen verfügen, die zu Telekommunikationszwecken 
genutzt werden können, diejenigen Informationen verlangen, die für die Er- 
stellung eines detaillierten Verzeichnisses über Art, Verfügbarkeit und geo- 
grafische Lage dieser Einrichtungen erforderlich sind. Zu den Einrichtungen 
nach Satz 1 zählen unter anderem Gebäude, Gebäudezugänge, Verkabelun- 
gen oder Kabelkanäle in Gebäuden, Masten, Antennen, Türme und andere 
Trägerstrukturen, Leitungsrohre, Leerrohre, Einstiegsschächte und Verteiler- 
kästen. Betrifft eine nach Satz 1 zu erteilende Information eine Einrichtung, 
bei deren Ausfall die Versorgung der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt 
wird, ist von einer Aufnahme in das Verzeichnis abzusehen. Interessenten 
kann Einsicht in das Verzeichnis gewährt werden, falls die von der Bundes- 
netzagentur festgelegten Voraussetzungen für eine Einsichtnahme erfüllt  
sind. Dabei sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. 

 
(4) Die von der Bundesnetzagentur getroffenen Maßnahmen nach den Ab- 
sätzen 1 bis 3 müssen objektiv, transparent und verhältnismäßig sein und 
dürfen nicht diskriminieren. 

§ 77a Infrastrukturatlas der zentralen Informationsstelle des Bundes 
(1) Die Bundesnetzagentur führt als zentrale Informationsstelle des Bundes 
einen Infrastrukturatlas, der Folgendes bereitstellt: 
1. eine gebietsbezogene, Planungszwecken dienende Übersicht über Einrich- 

tungen, die zu Telekommunikationszwecken genutzt werden können, nach 
den Absätzen 2 bis 4, 

2. detaillierte Informationen nach § 77b Absatz 3 für die Mitnutzung passiver 
Netzinfrastrukturen öffentlicher Versorgungsnetze gemäß den §§ 77d bis 
77g, soweit sie der Bundesnetzagentur gemäß § 77b Absatz 5 für diese 
Zwecke zur Verfügung gestellt wurden, 

3. Informationen nach § 77h Absatz 3 für die Koordination von Bauarbeiten an 
öffentlichen Versorgungsnetzen gemäß § 77i, soweit sie der Bundesnetza- 
gentur nach § 77h Absatz 5 und 6 für diese Zwecke zur Verfügung gestellt 
wurden. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann von Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze, die über Einrichtungen verfügen, die zu Telekommunikati- 
onszwecken genutzt werden können, diejenigen Informationen verlangen, die 
für die Erstellung einer detaillierten Übersicht nach Absatz 1 Nummer 1 über 
Art, gegenwärtige Nutzung und geografische Lage des Standortes und der Lei- 
tungswege dieser Einrichtungen erforderlich sind. § 127 Absatz 2 bis 10 gilt 
entsprechend. Zu den Einrichtungen gemäß Satz 1 zählen insbesondere alle 
passiven Netzinfrastrukturen. 
(3) Die Bundesnetzagentur kann den am Ausbau von öffentlichen Versor- 
gungsnetzen Beteiligten Einsicht in die Übersicht nach Absatz 1 Nummer 1 
gewähren, soweit mit dem Ausbauvorhaben Einrichtungen geschaffen werden 
sollen, die zu Telekommunikationszwecken genutzt werden können. Zu den am 
Ausbau von öffentlichen Versorgungsnetzen Beteiligten gehören insbesondere 
Gebietskörperschaften, Eigentümer und Betreiber öffentlicher Versorgungsnet- 
ze sowie deren Auftragnehmer. Gebietskörperschaften haben für allgemeine 
Planungs- und Förderzwecke einen Anspruch auf Einsichtnahme in den Infra- 
strukturatlas nach Absatz 1. Näheres regelt die Bundesnetzagentur in Einsicht- 
nahmebedingungen, die der vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur bedürfen. Die Einsichtnahmebedingungen 
haben insbesondere der Sensitivität der erfassten Daten und dem zu erwarten- 
den Verwaltungsaufwand Rechnung zu tragen. Die Einsichtnahmeberechtigten 
haben die Vertraulichkeit nach § 77m zu wahren. 
(4) Von einer Aufnahme der nach Absatz 2 erhaltenen Informationen in die 
Übersicht nach Absatz 1 Nummer 1 ist abzusehen, soweit konkrete Anhalts- 
punkte dafür vorliegen, dass 
1. die Einsichtnahme nach Absatz 3 die Sicherheit und Integrität der Einrich- 

tung oder die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit gefähr- 
det, 

2. die Einsichtnahme nach Absatz 3 die Vertraulichkeit gemäß § 77m verletzt, 
3. Teile einer Infrastruktur betroffen sind, die durch Gesetz oder aufgrund ei- 

nes Gesetzes als kritische Infrastrukturen bestimmt worden und nachweis- 
lich besonders schutzbedürftig und für die Funktionsfähigkeit der kritischen 
Infrastruktur maßgeblich sind, oder 

4. Teile öffentlicher Versorgungsnetze betroffen sind, die durch den Bund zur 
Verwirklichung einer sicheren Behördenkommunikation genutzt werden. 

In diesen Fällen sind für die jeweiligen Gebiete, in denen sich die Einrichtungen 
befinden, Informationen im Sinne § 77b Absatz 3 Nummer 3 aufzunehmen. 

  
§ 77b Alternative Infrastrukturen § 77b Informationen über passive Netzinfrastrukturen 
(1) Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts, die über 
Einrichtungen verfügen, die zum Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten 
Generation genutzt werden können, sind verpflichtet, Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsnetze auf schriftliche Anfrage ein Angebot zur Mitnut- 
zung dieser Einrichtungen gegen ein angemessenes Entgelt zu unterbreiten. 

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können 
bei Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze für Zwecke des 
Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze die Erteilung von Informationen 
über die passive Netzinfrastruktur ihrer öffentlichen Versorgungsnetze beantra- 
gen. Im Antrag ist das Gebiet anzugeben, das mit digitalen Hochgeschwindig- 
keitsnetzen erschlossen werden soll. 

(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so kann 
jeder Beteiligte binnen einer Frist von vier Wochen ab Zugang der Anfrage 
bei der Bundesnetzagentur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren 
einleiten. 

(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze erteilen Antrag- 
stellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag des Antrags- 
eingangs die beantragten Informationen. Die Erteilung erfolgt unter verhältnis- 
mäßigen, diskriminierungsfreien und transparenten Bedingungen. 

(3) Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens ist der Antragsgegner verpflichtet, 
binnen einer von der Bundesnetzagentur zu bestimmenden Frist seine Ein- 
wendungen gegen das Mitnutzungsrecht oder das vorgeschlagene Entgelt 
darzulegen. Hierauf kann der Antragsteller innerhalb einer ebenfalls von der 
Bundesnetzagentur zu bestimmenden Frist antworten. Die Bundesnetzagen- 
tur kann die Beteiligten im Interesse einer gütlichen Einigung anhören. Ist  
eine Einigung nicht möglich, trifft die Bundesnetzagentur unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen eine Entscheidung (Schlichterspruch). Die Beteilig- 
ten sind zur Annahme des Schlichterspruchs nicht verpflichtet. Im Übrigen gilt 
für das Schlichtungsverfahren die Schlichtungsordnung der Bundesnetzagen- 
tur entsprechend. 

(3) Die Informationen über passive Netzinfrastrukturen öffentlicher Versor- 
gungsnetze nach Absatz 2 müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
1. die geografische Lage des Standortes und der Leitungswege der passi- 

ven Netzinfrastrukturen, 
2. die Art und gegenwärtige Nutzung der passiven Netzinfrastrukturen und 
3. die Kontaktdaten eines oder mehrerer Ansprechpartner beim Eigen- 

tümer oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes. 
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§ 77c Mitnutzung von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes  
(1) Der Bund als Träger der Straßenbaulast nach § 5 des Bundesfernstra- 
ßengesetzes hat auf schriftliche Anfrage den Betreibern öffentlicher Tele- 
kommunikationsnetze die Mitnutzung der Teile einer Bundesfernstraße zu 
gestatten, die zum Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation 
genutzt werden können. Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie den 
Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkann- 
ten Regeln der Technik genügt. Die Mitnutzung und deren Abänderung be- 
dürfen der schriftlichen Zustimmung des Trägers der Straßenbaulast. Die 
Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, die diskrimi- 
nierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der Leis- 
tung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Neben- 
bestimmungen dürfen nur die Art und Weise der Errichtung der Mitnutzung 
sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik und die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs und die Verkehrssicherungspflichten regeln. § 8 des 
Bundesfernstraßengesetzes bleibt unberührt. Für die Mitnutzung kann ein 
kostendeckendes Entgelt verlangt werden. 

 
(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so gilt das 
Verfahren nach § 133 Absatz 1 und 4 entsprechend. 

 
(3)Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt der 

Bundesnetzagentur die für die Bearbeitung des Mitnutzungsantrags nach 
Absatz 1 zuständige Stelle mit. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht diese 
Angaben im Amtsblatt und auf ihrer Internetseite. 

 
 
§ 77d Mitnutzung von Bundeswasserstraßen 
(1)Der Bund als Eigentümer der Bundeswasserstraßen hat auf schriftliche 

Anfrage den Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze die Mitnutzung 
der Teile einer Bundeswasserstraße zu gestatten, die zum Auf- und Ausbau 
von Netzen der nächsten Generation genutzt werden können. Die Mitnutzung 
ist so auszugestalten, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügt. Die Mitnut- 
zung und deren Abänderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Ei- 
gentümers. Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen wer- 
den, die diskriminierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außer- 
dem von der Leistung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht 
werden. Die Nebenbestimmungen dürfen nur die Art und Weise der Errich- 
tung der Mitnutzung sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik und 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und die Verkehrssicherungs- 
pflichten regeln. Für die Mitnutzung kann ein kostendeckendes Entgelt ver- 
langt werden. 

 
 

(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so gilt das 
Verfahren nach § 133 Absatz 1 und 4 entsprechend 
(3)Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt der 

Bundesnetzagentur die für die Bearbeitung des Mitnutzungsantrags nach 
Absatz 1 zuständige Stelle mit. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht diese 
Angaben im Amtsblatt und auf ihrer Internetseite. 

 
§ 77e Mitnutzung von Eisenbahninfrastruktur 
(1) Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die sich überwiegend in der Hand des 
Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens 
befinden, haben auf schriftliche Anfrage Betreibern öffentlicher Telekommuni- 
kationsnetze die Mitnutzung der Teile der Eisenbahninfrastruktur zu gestat- 
ten, die zum Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation genutzt 
werden können. Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie den Anforde- 
rungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Re- 
geln der Technik genügt. Die Mitnutzung und deren Abänderung bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Die Zu- 
stimmung kann mit Bedingungen versehen werden, die diskriminierungsfrei  
zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der Leistung einer 
angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Bedingungen dür- 
fen nur die Art und Weise der Errichtung der Mitnutzung sowie die dabei zu 
beachtenden Regeln der Technik und die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver- 
kehrs und die Verkehrssicherungspflichten regeln, um die Beeinträchtigung 
des Eisenbahnbetriebs weitestgehend zu reduzieren. Für die Mitnutzung  
kann ein kostendeckendes Entgelt verlangt werden. 

 
(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so gilt das 
Verfahren nach § 133 Absatz 1 und 4 entsprechend. Die zuständige Eisen- 
bahnaufsichtsbehörde ist Beteiligte im Verfahren. 

 
(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt der 
Bundesnetzagentur die für Mitnutzungsanfragen nach Absatz 1 zuständige 
Stelle mit. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht diese Angaben im Amtsblatt 
und auf ihrer Internetseite. 

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abgelehnt werden, so- 
weit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

 
1. eine Erteilung der Informationen die Sicherheit oder Integrität der Versor- 

gungsnetze, die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit ge- 
fährdet, 

2. durch die Erteilung der Informationen die Vertraulichkeit gemäß § 77m ver- 
letzt wird, 

3. von dem Antrag Teile einer kritischen Infrastruktur, insbesondere deren 
Informationstechnik, betroffen sind, die nachweislich besonders schutzbe- 
dürftig und für die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur maßgeblich 
sind, und der Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes bei Erteilung 
der Informationen unverhältnismäßige Maßnahmen ergreifen müsste, um 
die ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schutz- 
pflichten zu erfüllen, oder 

4. ein Ablehnungsgrund für eine Mitnutzung nach § 77g Absatz 2 vorliegt. 
(5) Werden nach Absatz 1 beantragte Informationen bereits von der Bundes- 
netzagentur als zentraler Informationsstelle gemäß § 77a Absatz 1 bereitge- 
stellt, genügt anstelle einer Erteilung der Information durch den Eigentümer 
oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes ein Hinweis an den Antrag- 
steller, dass die Informationen nach Absatz 6 einsehbar sind. Der Eigentümer 
oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes kann der Bundesnetzagen- 
tur die Informationen über die passiven Netzinfrastrukturen seines Versor- 
gungsnetzes zur Bereitstellung gemäß § 77a Absatz 1 im Rahmen der hierfür 
von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Bedingungen zur Verfügung stellen. 
(6) Die Bundesnetzagentur macht die nach Absatz 5 erhaltenen Informationen 
den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze, dem 
Bund, den Gebietskörperschaften der Länder und der Kommunen sowie dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unverzüglich zugäng- 
lich. Dies erfolgt elektronisch unter verhältnismäßigen, diskriminierungsfreien 
und transparenten Bedingungen. Näheres regelt die Bundesnetzagentur in Ein- 
sichtnahmebedingungen, die der vorherigen Zustimmung des Bundesministeri- 
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur bedürfen. Die Einsichtnahmebedin- 
gungen haben insbesondere der Sensitivität der erfassten Daten und dem zu 
erwartenden Verwaltungsaufwand Rechnung zu tragen. 
(7) Die Bundesnetzagentur kann die nach Absatz 5 erhaltenen Informationen 
auch für die Bereitstellung einer gebietsbezogenen Übersicht gemäß § 77a Ab- 
satz 1 Nummer 1 verwenden. 

 
§ 77c  Vor-Ort-Untersuchung passiver Netzinfrastrukturen 
(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können 
bei den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze eine Vor- 
Ort-Untersuchung der passiven Netzinfrastrukturen beantragen. Aus dem An- 
trag muss hervorgehen, welche Netzkomponenten von dem Ausbau digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze betroffen sind. 
(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze müssen zumutba- 
ren Anträgen nach Absatz 1 innerhalb eines Monats ab dem Tag des Antrags- 
eingangs entsprechen. Ein Antrag ist insbesondere dann zumutbar, wenn die 
Untersuchung für eine gemeinsame Nutzung passiver Netzinfrastrukturen oder 
die Koordinierung von Bauarbeiten erforderlich ist. Die Gewährung hat unter 
verhältnismäßigen, diskriminierungsfreien und transparenten Bedingungen zu 
erfolgen. Dabei sind die jeweiligen besonderen Sicherheitserfordernisse des 
öffentlichen Versorgungsnetzes zu beachten. 
(3) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abgelehnt werden, so- 
weit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
1. eine Vor-Ort-Untersuchung die Sicherheit oder Integrität der öffentlichen 

Versorgungsnetze oder die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ge- 
sundheit gefährdet, 

2. durch die Vor-Ort-Untersuchung die Vertraulichkeit gemäß § 77m verletzt 
wird, 

3. von dem Antrag Teile einer kritischen Infrastruktur, insbesondere deren 
Informationstechnik, betroffen sind, die nachweislich besonders schutzbe- 
dürftig und für die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur maßgeblich 
sind, und der Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes zur Durchfüh- 
rung der Vor-Ort-Untersuchung unverhältnismäßige Maßnahmen ergreifen 
müsste, um die ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferleg- 
ten Schutzpflichten zu erfüllen, oder 

4. ein Versagungsgrund für eine Mitnutzung nach § 77g Absatz 2 oder eine 
Koordinierung von Bauarbeiten nach § 77i Absatz 5 vorliegt oder die Koor- 
dinierung von Bauarbeiten unzumutbar ist. 

(4) Die für die Vor-Ort-Untersuchung erforderlichen und angemessenen Kosten 
trägt der Antragsteller. Dazu zählen insbesondere die Kosten der Vorbereitung, 
der Absicherung und der Durchführung der Vor-Ort-Untersuchung. 
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 § 77d  Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze 
 (1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können 

bei den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze die Mit- 
nutzung der passiven Netzinfrastrukturen der öffentlichen Versorgungsnetze 
für den Einbau von Komponenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze bean- 
tragen. Der Antrag muss folgende Angaben enthalten: 
1. eine detaillierte Beschreibung des Projekts und der Komponenten des öf- 

fentlichen Versorgungsnetzes, für die die Mitnutzung beantragt wird, 
2. einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der beantragten Mitnutzung und 
3. die Angabe des Gebiets, das mit digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen 

erschlossen werden soll. 
 (2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze müssen Antrag- 

stellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei Monaten nach Antragseingang ein 
Angebot über die Mitnutzung ihrer passiven Netzinfrastrukturen für den Einbau 
von Komponenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze unterbreiten. 
Das Angebot über die Mitnutzung hat insbesondere Folgendes zu enthalten: 
1. faire und angemessene Bedingungen für die Mitnutzung, insbesondere in 

Bezug auf den Preis für die Bereitstellung und Nutzung des Versorgungs- 
netzes sowie in Bezug auf die zu leistenden Sicherheiten und Vertragsstra- 
fen, 

2. die operative und organisatorische Umsetzung der Mitnutzung; die Umset- 
zung umfasst die Art und Weise des Einbaus der Komponenten digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze, die Dokumentationspflichten und den Zeit- 
punkt oder den Zeitraum der Bauarbeiten, 

3. die Verantwortlichkeiten einschließlich der Möglichkeit, Dritte zu beauftra- 
gen. 

Das Angebot kann besondere Vereinbarungen zur Haftung beim Einbau der 
Netzkomponenten und zu Instandhaltungen, Änderungen, Erweiterungen, 
Verlegungen und Störungen enthalten. 

 (3) Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie den Anforderungen der öf- 
fentlichen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit sowie den anerkannten 
Regeln der Technik genügt. 

 (4) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze haben geschlos- 
sene Verträge über Mitnutzungen innerhalb von zwei Monaten nach deren 
Abschluss der Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben. 

 (5) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze können Standar- 
dangebote für Mitnutzungen über die Bundesnetzagentur als zentrale Informa- 
tionsstelle veröffentlichen. 

  
 § 77e  Umfang des Mitnutzungsanspruchs 
 (1) Die Mitnutzung eines Elektrizitätsversorgungsnetzes umfasst auch Dach- 

ständer, Giebelanschlüsse und die Hauseinführung. 
 (2) Soweit es für den Betrieb des öffentlich zugänglichen Telekommunikati- 

onsnetzes notwendig ist, muss der Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnet- 
zes entgeltlich einen Anschluss zum Bezug des Betriebsstroms für die einge- 
bauten Komponenten des digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes zur Verfü- 
gung stellen. 

  
 § 77f Einnahmen aus Mitnutzungen 
 Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze können Einnahmen 

aus Mitnutzungen, die über die Kosten im Sinne des § 77n Absatz 2 Satz 2 
hinausgehen und sich für den Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Ver- 
sorgungsnetzes durch die Ermöglichung der Mitnutzung seiner passiven Net- 
zinfrastrukturen ergeben,  von der Berechnungsgrundlage für Endnutzertarife 
ihrer Haupttätigkeit ausnehmen. 

  
 § 77g Ablehnung der Mitnutzung, Versagungsgründe 
 (1) Gibt der Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes 

kein Angebot über die Mitnutzung ab, hat er innerhalb der in § 77d Absatz 2 
Satz 1 genannten Frist dem Antragsteller nachzuweisen, dass einer Mitnut- 
zung objektive, transparente und verhältnismäßige Gründe entgegenstehen. 

 (2) Der Antrag auf Mitnutzung darf nur abgelehnt werden, wenn einer der fol- 
genden Gründe vorliegt: 

 1. die fehlende technische Eignung der passiven Netzinfrastrukturen für die 
beabsichtigte Unterbringung der Komponenten digitaler Hochgeschwindig- 
keitsnetze, 

 2. der zum Zeitpunkt des Antragseingangs fehlende oder der zukünftig feh- 
lende Platz für die beabsichtigte Unterbringung der Komponenten digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze im öffentlichen Versorgungsnetz; den zukünftig 
fehlenden Platz hat der Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versor- 
gungsnetzes anhand der Investitionsplanung für die nächsten fünf Jahre ab 
Antragstellung konkret darzulegen, 

 3. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beantragte Mitnutzung die öffentli- 
che Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit gefährdet, wobei von kon- 
kreten Anhaltspunkten für die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit aus- 
zugehen ist, soweit es sich bei den mitzunutzenden Teilen eines öffentli- 
chen Versorgungsnetzes um solche handelt, die durch den Bund zur Ver- 
wirklichung einer sicheren Behördenkommunikation genutzt werden, 
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 4. konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beantragte Mitnutzung die Integrität 
oder Sicherheit bereits bestehender öffentlicher Versorgungsnetze, insbe- 
sondere nationaler kritischer Infrastrukturen, gefährdet; bei kritischen Infra- 
strukturen liegen konkrete Anhaltspunkte für eine solche Gefährdung vor, 
soweit von dem Antrag Teile einer kritischen Infrastruktur, insbesondere die 
Informationstechnik kritischer Infrastrukturen, betroffen sind, die nachweis- 
lich besonders schutzbedürftig und für die Funktionsfähigkeit der kritischen 
Infrastruktur maßgeblich sind, und der Betreiber die Mitnutzung im Rahmen 
der ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schutz- 
pflichten nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen ermöglichen kann, 

 5. Anhaltspunkte für eine zu erwartende erhebliche Störung des Versor- 
gungsdienstes durch die geplanten Telekommunikationsdienste, 

 6. die Verfügbarkeit tragfähiger Alternativen zur beantragten Mitnutzung pas- 
siver Netzinfrastrukturen, soweit der Eigentümer oder Betreiber des öffent- 
lichen Versorgungsnetzes diese Alternativen anbietet, sie sich für die Be- 
reitstellung digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze eignen und die Mitnutzung 
zu fairen und angemessenen Bedingungen gewährt wird; als Alternativen 
können geeignete Vorleistungsprodukte für Telekommunikationsdienste, 
der Zugang zu bestehenden Telekommunikationsnetzen oder die Mitnut- 
zung anderer als der beantragten passiven Netzinfrastrukturen angeboten 
werden, 

 7. der Überbau von bestehenden Glasfasernetzen, die einen diskriminierungs- 
freien, offenen Netzzugang zur Verfügung stellen. 

  
 § 77h Informationen über Bauarbeiten an öffentlichen 

Versorgungsnetzen 
 (1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können 

bei den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze die Ertei- 
lung von Informationen über geplante oder laufende Bauarbeiten an öffentli- 
chen Versorgungsnetzen beantragen, um eine Koordinierung dieser Bauarbei- 
ten mit Bauarbeiten zum Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze zu prü- 
fen. Der Antrag muss erkennen lassen, in welchem Gebiet der Einbau von 
Komponenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze vorgesehen ist. 

 (2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetzes erteilen Antrag- 
stellern nach Absatz 1 innerhalb von zwei Wochen ab dem Tag des Antrags- 
eingangs die beantragten Informationen. Die Erteilung erfolgt unter verhält- 
nismäßigen, diskriminierungsfreien und transparenten Bedingungen. 

 (3) Die Informationen müssen folgende Angaben zu laufenden und geplanten 
Bauarbeiten an passiven Netzinfrastrukturen öffentlicher Versorgungsnetze 
enthalten, für die bereits eine Genehmigung erteilt wurde oder ein Genehmi- 
gungsverfahren anhängig ist: 

 1.  die geografische Lage des Standortes und die Art der Bauarbeiten, 
 2.  die betroffenen Netzkomponenten, 
 3.  den geschätzten Beginn und die geplante Dauer der Bauarbeiten und 
 4.  Kontaktdaten eines oder mehrerer Ansprechpartner des Eigentümers oder 

Betreibers des öffentlichen Versorgungsnetzes. 
 Ist innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Antrages auf Erteilung der 

Informationen ein Antrag auf Genehmigung der Bauarbeiten vorgesehen, 
müssen auch zu diesen Bauarbeiten die Informationen nach den Absätzen 2 
und 3 erteilt werden. 

 (4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder teilweise abgelehnt werden, 
soweit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
1. die Sicherheit oder Integrität der Versorgungsnetze oder die öffentliche 

Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit durch Erteilung der Informatio- 
nen gefährdet wird, 

2. durch die Erteilung die Vertraulichkeit gemäß § 77m verletzt wird, 
3. Bauarbeiten betroffen sind, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen 

nicht überschreitet, 
4. von dem Antrag Teile einer kritischen Infrastruktur, insbesondere deren 

Informationstechnik, betroffen sind, die nachweislich besonders schutzbe- 
dürftig und für die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur maßgeb- 
lich sind, und der Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes bei Ertei- 
lung der Informationen unverhältnismäßige Maßnahmen ergreifen müsste, 
um die ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen, 

5. die Koordinierung von Bauarbeiten unzumutbar ist oder 
6. ein Versagungsgrund für eine Koordinierung von Bauarbeiten nach § 77i 

Absatz 5 vorliegt. 
 (5) Anstelle einer Erteilung der Informationen genügt ein Verweis auf eine 

bereits erfolgte Veröffentlichung, wenn 
 1.  der Bauherr die beantragten Informationen bereits selbst elektronisch öf- 

fentlich zugänglich gemacht hat oder 
 2.  der Zugang zu diesen Informationen bereits über die Bundesnetzagentur 

als zentrale Informationsstelle nach § 77a Absatz 1 Nummer 3 gewährleis- 
tet ist. 
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 (6) Innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist sind die Informationen auch der 
Bundesnetzagentur als zentraler Informationsstelle zu übermitteln. Die Bun- 
desnetzagentur macht diese Informationen anderen Interessenten, die ein 
berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme haben, in geeigneter Form zu- 
gänglich. Näheres regeln die Einsichtnahmebedingungen der Bundesnetza- 
gentur. 

  
 § 77i Koordinierung von Bauarbeiten und Mitverlegung 
 (1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze können mit Ei- 

gentümern oder Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze im Hinblick 
auf den Ausbau der Komponenten von digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen 
Vereinbarungen über die Koordinierung von Bauarbeiten schließen. 

 (2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können 
bei den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze die Koor- 
dinierung von Bauarbeiten beantragen. Im Antrag sind Art und Umfang der zu 
koordinierenden Bauarbeiten und die zu errichtenden Komponenten digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze zu benennen. 

 (3) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze, die ganz oder 
teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierte Bauarbeiten direkt oder indirekt 
ausführen, haben zumutbaren Anträgen nach Absatz 2 zu transparenten und 
diskriminierungsfreien Bedingungen stattzugeben. Anträge sind insbesondere 
zumutbar, sofern 

 1.  dadurch keine zusätzliche Kosten für die ursprünglich geplanten Bauarbei- 
ten verursacht werden; eine geringfügige zeitliche Verzögerung der Pla- 
nung und geringfügige Mehraufwendungen für die Bearbeitung des Koor- 
dinierungsantrags gelten nicht als zusätzliche Kosten der ursprünglich ge- 
planten Bauarbeiten, 

 2.  die Kontrolle über die Koordinierung der Arbeiten nicht behindert wird, 
 3.  der Koordinierungsantrag so früh wie möglich, spätestens aber einen Mo- 

nat vor Einreichung des endgültigen Projektantrags bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde gestellt wird und Bauarbeiten betrifft, deren an- 
fänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet. 

 (4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht Grundsätze dafür, wie die Kosten, 
die mit der Koordinierung von Bauarbeiten verbunden sind, auf den Eigentü- 
mer oder Betreiber des öffentlichen Telekommunikationsnetzes umgelegt 
werden sollen. Die Bundesnetzagentur ist im Rahmen der Streitbeilegung 
nach § 77n an die veröffentlichten Grundsätze gebunden. 

 (5) Der Antrag nach Absatz 2 kann ganz oder teilweise abgelehnt werden, 
soweit 
1. von dem Antrag Teile einer kritischen Infrastruktur, insbesondere deren 

Informationstechnik, betroffen sind, die nachweislich besonders schutzbe- 
dürftig und für die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur maßgeb- 
lich sind, und 

2. der Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes zur Koordinierung der 
Bauarbeiten unverhältnismäßige Maßnahmen ergreifen müsste, um die 
ihm durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schutzpflich- 
ten zu erfüllen. 

 (6) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze können im Rah- 
men von Bauarbeiten passive Netzinfrastrukturen sowie Glasfaserkabel mit- 
verlegen, um eine Mitnutzung im Sinne dieses Abschnitts oder den Betrieb 
eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes zu ermöglichen. 

 (7) Im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten 
Bauarbeiten für die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich 
geplante Dauer acht Wochen überschreitet, ist sicherzustellen, dass geeignete 
passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht 
mitverlegt werden, um den Betrieb eines digitalen Hochschulgeschwindig- 
keitsnetzes durch private Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu 
ermöglichen. Im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten ist stets si- 
cherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit 
Glasfaserkabeln, mitverlegt werden. 

  
 § 77j Allgemeine Informationen über Verfahrensbedingungen bei 

Bauarbeiten 
 Die Bundesnetzagentur als zentrale Informationsstelle macht die relevanten 

Informationen zugänglich, welche die allgemeinen Bedingungen und Verfah- 
ren für die Erteilung von Genehmigungen für Bauarbeiten betreffen, die zum 
Zweck des Aufbaus der Komponenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 
notwendig sind. Diese Informationen schließen Angaben über Ausnahmen von 
Genehmigungspflichten ein. 

  
 
 
 
 
 
 

 § 77k  Netzinfrastruktur von Gebäuden 
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 (1) Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze dürfen ihr öffentliches Tele- 
kommunikationsnetz in den Räumen des Teilnehmers abschließen. Der Ab- 
schluss ist nur statthaft, wenn der Teilnehmer zustimmt und Eingriffe in Eigen- 
tumsrechte Dritter so geringfügig wie möglich erfolgen. Die Verlegung neuer 
Netzinfrastruktur ist nur statthaft, soweit keine Nutzung bestehender Netzinf- 
rastruktur nach den Absätzen 2 und 3 möglich ist, mit der der Betreiber seinen 
Telekommunikationsdienst ohne spürbare Qualitätseinbußen bis zum Teil- 
nehmer bereitstellen kann. Soweit dies zum Netzabschluss erforderlich ist, ist 
der Gebäudeeigentümer dazu verpflichtet, dem Telekommunikationsnetzbe- 
treiber auf Antrag den Anschluss aktiver Netzbestandteile an das Stromnetz 
zu ermöglichen. Die durch den Anschluss aktiver Netzbestandteile an das 
Stromnetz entstehenden Kosten hat der Telekommunikationsnetzbetreiber zu 
tragen. 

 (2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können, 
um ihr Netz in den Räumlichkeiten des Teilnehmers abzuschließen, bei den 
Eigentümern oder Betreibern von gebäudeinternen Komponenten öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder von gebäudeinternen passiven Netzinfrastruk- 
turen am Standort des Teilnehmers die Mitnutzung der gebäudeinternen Net- 
zinfrastruktur beantragen. Liegt der erste Konzentrations- oder Verteilerpunkt 
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes außerhalb des Gebäudes, gilt 
Absatz 1 ab diesem Punkt entsprechend. 

 (3) Wer über Netzinfrastrukturen in Gebäuden oder bis zum ersten Konzentra- 
tions- oder Verteilerpunkt eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes ver- 
fügt, hat allen zumutbaren Mitnutzungsanträgen nach Absatz 2 zu fairen und 
diskriminierungsfreien Bedingungen, einschließlich der Mitnutzungsentgelte, 
stattzugeben, wenn eine Doppelung der Netzinfrastrukturen technisch unmög- 
lich oder wirtschaftlich ineffizient ist. 

 (4) Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Tele- 
kommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu 
den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Net- 
zinfrastrukturen sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinter- 
nen Netzkomponenten auszustatten. 

 (5) Gebäude, die umfangreich renoviert werden und über Anschlüsse für End- 
nutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäu- 
deintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen 
passiven Netzinfrastrukturen sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven 
gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten. 

 (6) Einfamilienhäuser, Baudenkmäler, Ferienhäuser, Militärgebäude und Ge- 
bäude, die für Zwecke der nationalen Sicherheit genutzt werden, fallen nicht 
unter die Absätze 4 und 5. 

 (7) Die zuständigen Behörden haben darüber zu wachen, dass die nach Ab- 
satz 4 bis 6 festgesetzten Anforderungen erfüllt werden. Soweit von der Ver- 
ordnungsermächtigung des § 77o Absatz 4 Gebrauch gemacht wurde, be- 
rücksichtigen sie dabei die in der Rechtsverordnung festgesetzten Ausnah- 
men. 

  
 §77l Antragsform und Reihenfolge der Verfahren 
 (1) Anträge der Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikations- 

netze nach den §§ 77a bis 77d, 77h und 77i können schriftlich oder elektro- 
nisch gestellt werden. 

 (2) Über vollständige Anträge hat der Verpflichtete in der Reihenfolge zu ent- 
scheiden, in der die Anträge bei ihm eingehen. Ein vollständiger Antrag liegt 
vor, wenn der Antragsteller alle entscheidungsrelevanten Informationen darge- 
legt hat. 

  
 § 77m Vertraulichkeit der Verfahren 
 Die Informationen, die im Rahmen der Verfahren dieses Unterabschnittes oder 

bei oder nach Verhandlungen oder Vereinbarungen gewonnen werden, dürfen 
nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie bereitgestellt werden. Die 
Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, insbesondere  
nicht an andere Abteilungen, Tochtergesellschaften oder Geschäftspartner der 
an den Verhandlungen Beteiligten. Die Verfahrensbeteiligten haben die aus 
den Verhandlungen oder Vereinbarungen gewonnenen Betriebs- und Ge- 
schäftsgeheimnisse zu wahren. 

  
 § 77n  Fristen, Entgeltmaßstäbe und Regulierungsziele der nationalen 

Streitbeilegung 
 (1) Gibt der Eigentümer oder Betreiber eines öffentlichen Versorgungsnetzes 

innerhalb der in § 77d Absatz 2 genannten Frist kein Angebot zur Mitnutzung 
ab oder kommt keine Einigung über die Bedingungen der Mitnutzung zustan- 
de, so kann jede Partei eine Entscheidung durch die Bundesnetzagentur als 
nationale Streitbeilegungsstelle nach § 132 in Verbindung mit § 134a beantra- 
gen. Die Bundesnetzagentur entscheidet verbindlich über die Rechte, Pflich- 
ten oder Versagungsgründe aus den §§ 77d, 77e und 77g innerhalb von vier 
Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags. 
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 (2) Setzt die Bundesnetzagentur im Rahmen der Streitbeilegung nach Absatz 
1 ein Mitnutzungsentgelt fest, so hat sie dieses fair und angemessen zu be- 
stimmen. Grundlage für die Höhe des Mitnutzungsentgelts sind die zusätzli- 
chen Kosten, die sich für den Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Ver- 
sorgungsnetzes durch die Ermöglichung der Mitnutzung seiner passiven Net- 
zinfrastrukturen ergeben. Auf diese Kosten gewährt die Bundesnetzagentur ei- 
nen angemessenen Aufschlag als Anreiz für Eigentümer oder Betreiber öffent- 
licher Versorgungsnetze zur Gewährung der Mitnutzung. 

 (3) Betrifft die Streitigkeit nach Absatz 1 die Mitnutzung eines öffentlichen Te- 
lekommunikationsnetzes, so berücksichtigt die Bundesnetzagentur neben Ab- 
satz 2 auch die in § 2 Absatz 2 genannten Regulierungsziele.  Dabei stellt die 
Bundesnetzagentur sicher, dass Eigentümer und Betreiber des mitzunutzen- 
den öffentlichen Telekommunikationsnetzes die Möglichkeit haben, ihre Kos- 
ten zu decken; sie berücksichtigt hierfür über die zusätzlichen Kosten und eine 
angemessene Verzinsung gemäß Absatz 2 hinaus auch die Folgen der bean- 
tragten Mitnutzung auf deren Geschäftsplan einschließlich der Investitionen in 
das mitgenutzte öffentliche Telekommunikationsnetz. 

 (4) Sind Rechte, Pflichten oder Versagungsgründe streitig, die in den §§ 77b, 
77c oder § 77h festgelegt sind, so kann jede Partei eine Entscheidung durch 
die Bundesnetzagentur als nationale Streitbeilegungsstelle nach § 132 in Ver- 
bindung mit § 134a beantragen. Die Bundesnetzagentur entscheidet verbind- 
lich innerhalb von zwei Monaten. 

 (5) Kommt in den Fällen des § 77i Absatz 2 und 3 innerhalb eines Monats ab 
dem Tag des Eingangs des Antrages bei dem Eigentümer oder Betreiber des 
öffentlichen Versorgungsnetzes keine Vereinbarung über die Koordinierung 
der Bauarbeiten zustande, so kann jede Partei die Bundesnetzagentur als 
nationale Streitbeilegungsstelle anrufen. Die Bundesnetzagentur legt in ihrer 
Entscheidung verbindlich faire und diskriminierungsfreie Bedingungen ein- 
schließlich der Entgelte der Koordinierungsvereinbarung fest. Sie entscheidet 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Monaten. 

 (6) Kommt innerhalb von zwei Monaten keine Vereinbarung über die Mitnut- 
zung nach § 77k Absatz 2 und 3 zustande, kann jede Partei eine Entschei- 
dung durch die Bundesnetzagentur als nationale Streitbeilegungsstelle nach § 
132 in Verbindung mit § 134a beantragen. Grundlage für die Bestimmung der 
Höhe eines Entgelts sind dabei die zusätzlichen Kosten, die sich für den Ge- 
bäudeeigentümer durch die Ermöglichung der Mitnutzung der Netzinfrastruktur 
des Gebäudes ergeben. Soweit der die Mitnutzung begehrende Telekommu- 
nikationsnetzbetreiber Investitionen zur Herstellung dieser Infrastruktur getä- 
tigt hat, kann er die Mitnutzung entgeltfrei beanspruchen, es sei denn, dass  
die Mitnutzung aufgrund besonderer technischer oder baulicher Gegebenhei- 
ten einen außergewöhnlichen Aufwand verursacht. Der Maßstab nach Satz 3 
gilt nur für solche Investitionen, die erstmalig ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
getätigt werden. Die Bundesnetzagentur entscheidet verbindlich und unver- 
züglich, spätestens aber innerhalb von zwei Monaten. 

 (7) Die Bundesnetzagentur kann die ihr in Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, 
Absatz 5 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 gesetzten Fristen für die Streitbeilegung 
bei außergewöhnlichen Umständen um höchstens zwei Monate verlängern; 
die Umstände sind besonders und hinreichend zu begründen. 

  
 § 77o  Verordnungsermächtigungen 
 (1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermäch- 

tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates im Beneh- 
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie passive Netzinf- 
rastrukturen zu benennen, die von den in den §§ 77a bis 77c genannten 
Rechten und Pflichten ausgenommen sind. Die Ausnahmen sind hinreichend 
zu begründen. Sie dürfen nur darauf gestützt werden, dass der Schutz von 
Teilen kritischer Infrastrukturen betroffen ist oder dass die passiven Netzinfra- 
strukturen für die elektronische Kommunikation technisch ungeeignet sind. 
Soweit die Ausnahmen auf den Schutz von Teilen kritischer Infrastrukturen 
gestützt werden, bedarf die Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium des Innern. Das Bundesministerium für Verkehr und digita- 
le Infrastruktur kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesnetzagentur übertragen. Für eine Rechtsverordnung der Bun- 
desnetzagentur gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend. 

 (2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermäch- 
tigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
über die in § 77h Absatz 4 vorgesehenen Ausnahmen von den in § 77h fest- 
gelegten Rechten und Pflichten hinausgehende Ausnahmen vorzusehen und 
Kategorien von Bauarbeiten zu benennen, die der Bundesnetzagentur zu 
melden sind. Solche Kategorien dürfen nur Bauarbeiten enthalten, deren an- 
fänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet. Die Rechtsverordnung ist 
hinreichend zu begründen und kann im Umfang oder Wert geringfügige Bau- 
arbeiten oder kritische Infrastrukturen ausnehmen. Soweit die Ausnahmen auf 
den Schutz von Teilen kritischer Infrastrukturen gestützt werden, bedarf die 
Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des In- 
nern. 
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 (3) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermäch- 
tigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Ausnahmen von den in § 77i festgelegten Rechten und Pflichten vorzusehen. 
Die Ausnahmen können auf dem geringen Umfang und Wert der Bauarbeiten 
oder auf dem Schutz von Teilen kritischer Infrastrukturen beruhen. Soweit die 
Ausnahmen auf den Schutz von Teilen kritischer Infrastrukturen gestützt wer- 
den, bedarf die Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem Bundesminis- 
terium des Innern. 

 (4) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermäch- 
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Ausnahmen vom § 77k Absatz 4 und Absatz 5 vorzuse- 
hen. Die Rechtsverordnung ist hinreichend zu begründen und kann bestimmte 
Gebäudekategorien und umfangreiche Renovierungen ausnehmen, falls die 
Erfüllung der Pflichten unverhältnismäßig wäre. Die Unverhältnismäßigkeit 
kann insbesondere auf den voraussichtlichen Kosten für einzelne Eigentümer 
oder auf der spezifischen Art des Gebäudes beruhen. 

 (5) Eigentümern und Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze und interessier- 
ten Parteien ist die Gelegenheit zu geben, innerhalb eines Monats  zum Ent- 
wurf einer Rechtsverordnung nach den Absätzen 1 bis 4 Stellung zu nehmen. 

 (6) Die Rechtsverordnungen der Absätze 1 bis 4 sind der Europäischen Kom- 
mission mitzuteilen. 

  

 § 77p Genehmigungsfristen für Bauarbeiten 
 Genehmigungen für Bauarbeiten, die zum Zwecke des Aufbaus der Kompo- 

nenten von digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen notwendig sind, sind inner- 
halb von drei Monaten nach Eingang eines vollständigen Antrags zu erteilen 
oder abzulehnen. Die Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn  
dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die Fristver- 
längerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
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[…] […] 
§ 89 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betreiber von 
Empfangsanlagen 

§ 89 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betreiber von 
Empfangsanlagen 

Mit einer Funkanlage dürfen nur Nachrichten, die für den Betreiber der Funk- 
anlage, Funkamateure im Sinne des Gesetzes über den Amateurfunk vom 
23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), die Allgemeinheit oder einen unbestimmten 
Personenkreis bestimmt sind, abgehört werden. Der Inhalt anderer als in Satz 
1 genannter Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch 
wenn der Empfang unbeabsichtigt geschieht, auch von Personen, für die eine 
Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach § 88 besteht, anderen nicht mit- 
geteilt werden. § 88 Abs. 4 gilt entsprechend. Das Abhören und die Weiter- 
gabe von Nachrichten auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung blei- 
ben unberührt. 

Mit einer Funkanlage dürfen nur Nachrichten, die für den Betreiber der Funk- 
anlage, Funkamateure im Sinne des Gesetzes über den Amateurfunk vom 23. 
Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Per- 
sonenkreis bestimmt sind, abgehört oder in vergleichbarer Weise zur Kenntnis 
genommen werden. Der Inhalt anderer als in Satz 1 genannter Nachrichten 
sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch wenn der Empfang unbeab- 
sichtigt geschieht, auch von Personen, für die eine Pflicht zur Geheimhaltung 
nicht schon nach § 88 besteht, anderen nicht mitgeteilt werden. § 88 Abs. 4 
gilt entsprechend. Das Abhören oder die in vergleichbarer Weise erfolgende 
Kenntnisnahme und die Weitergabe von Nachrichten auf Grund besonderer 
gesetzlicher Ermächtigung bleiben unberührt. 

[…] […] 
§ 108  Notruf § 108  Notruf 
[…] […] 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Regelungen zu treffen 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Re- 
gelungen zu treffen 

1. zu den Grundsätzen der Festlegung von Einzugsgebieten von Notrufabfra- 
gestellen und deren Unterteilungen durch die für den Notruf zuständigen 
Landes- und Kommunalbehörden sowie zu den Grundsätzen des Abstim- 
mungsverfahrens zwischen diesen Behörden und den betroffenen Teil- 
nehmernetzbetreibern und Mobilfunknetzbetreibern, soweit diese Grunds- 
ätze für die Herstellung von Notrufverbindungen erforderlich sind, 

2. zur Herstellung von Notrufverbindungen zur jeweils örtlich zuständigen 
Notrufabfragestelle oder Ersatznotrufabfragestelle, 

3. zum Umfang der für Notrufverbindungen zu erbringenden Leistungsmerk- 
male, einschließlich 
a) der Übermittlung der Daten nach Absatz 1 Satz 3 und 
b) zulässiger Abweichungen hinsichtlich der nach Absatz 1 Satz 3 Num- 

mer 1 zu übermittelnden Daten in unausweichlichen technisch beding- 
ten Sonderfällen, 

4. zur Bereitstellung und Übermittlung von Daten, die geeignet sind, der Not- 
rufabfragestelle die Verfolgung von Missbrauch des Notrufs zu ermögli- 
chen, 

5. zum Herstellen von Notrufverbindungen mittels automatischer Wählgeräte 
und 

6. zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur auf den in den Nummern 1 bis 5 
aufgeführten Gebieten, insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von Kri- 
terien für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten, die zur Ermittlung 
des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht. 
Landesrechtliche Regelungen über Notrufabfragestellen bleiben von den Vor- 
schriften dieses Absatzes insofern unberührt, als sie nicht Verpflichtungen im 
Sinne von Absatz 1 betreffen. 

{unverändert} 

[…] […] 
§ 112  Automatisiertes Auskunftsverfahren § 112  Automatisiertes Auskunftsverfahren 
[…] […] 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium des 
Innern, dem Bundesministerium der Justiz, dem Bundesministerium der Fi- 
nanzen sowie dem Bundesministerium der Verteidigung eine Rechtsverord- 
nung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der geregelt werden 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Ein- 
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium des Innern, 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, dem Bundes- 
ministerium der Finanzen, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur sowie dem Bundesministerium der Verteidigung eine Rechtsver- 
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der geregelt werden 
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1. die wesentlichen Anforderungen an die technischen Verfahren 
a) zur Übermittlung der Ersuchen an die Bundesnetzagentur, 
b) zum Abruf der Daten durch die Bundesnetzagentur von den Verpflichte- 

ten einschließlich der für die Abfrage zu verwendenden Datenarten und 
c) zur Übermittlung der Ergebnisse des Abrufs von der Bundesnetzagentur 

an die ersuchenden Stellen, 
2. die zu beachtenden Sicherheitsanforderungen, 
3. für Abrufe mit unvollständigen Abfragedaten und für die Suche mittels einer 

Ähnlichenfunktion 
a) die Mindestanforderungen an den Umfang der einzugebenden Daten 

zur möglichst genauen Bestimmung der gesuchten Person, 
b) die Zeichen, die in der Abfrage verwendet werden dürfen, 
c) Anforderungen an den Einsatz sprachwissenschaftlicher Verfahren, die 

gewährleisten, dass unterschiedliche Schreibweisen eines Personen-, 
Straßen- oder Ortsnamens sowie Abweichungen, die sich aus der Ver- 
tauschung, Auslassung oder Hinzufügung von Namensbestandteilen 
ergeben, in die Suche und das Suchergebnis einbezogen werden, 

d) die zulässige Menge der an die Bundesnetzagentur zu übermittelnden 
Antwortdatensätze sowie 

4. wer abweichend von Absatz 1 Satz 1 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
keine Kundendateien für das automatisierte Auskunftsverfahren vorhalten 
muss; in diesen Fällen gilt § 111 Abs. 1 Satz 5 entsprechend. 

Im Übrigen können in der Verordnung auch Einschränkungen der Abfrage- 
möglichkeit für die in Absatz 2 Nr. 5 bis 7 genannten Stellen auf den für diese 
Stellen erforderlichen Umfang geregelt werden. Die technischen Einzelheiten 
des automatisierten Abrufverfahrens gibt die Bundesnetzagentur in einer un- 
ter Beteiligung der betroffenen Verbände und der berechtigten Stellen zu er- 
arbeitenden Technischen Richtlinie vor, die bei Bedarf an den Stand der 
Technik anzupassen und von der Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt be- 
kannt zu machen ist. Der Verpflichtete nach Absatz 1 und die berechtigten 
Stellen haben die Anforderungen der Technischen Richtlinie spätestens ein 
Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen. Nach dieser Richtlinie gestal- 
tete mängelfreie technische Einrichtungen müssen im Falle einer Änderung 
der Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren Inkrafttreten die geänderten 
Anforderungen erfüllen. 

{unverändert} 

[…] […] 
§ 117  Veröffentlichung von Weisungen des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie 

§ 117  Veröffentlichung von Weisungen 

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Weisungen 
erteilt, sind diese Weisungen im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Dies gilt 
nicht für solche Aufgaben, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze in eigener 
Zuständigkeit wahrzunehmen sind und mit deren Erfüllung es die Bundes- 
netzagentur beauftragt hat. 

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder das Bundes- 
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Weisungen erteilt, sind diese 
Weisungen im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Dies gilt nicht für Aufgaben, 
die von diesen Bundesminiserien aufgrund dieses Gesetzes oder anderer Ge- 
setze in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen sind und mit deren Erfüllung sie 
die Bundesnetzagentur beauftragt haben. 

[…] […] 
§ 126  Untersagung § 126  Untersagung 
(1) Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Unternehmen seine Verpflich- 
tungen nach diesem Gesetz, auf Grund dieses Gesetzes oder nach der Ver- 
ordnung (EG) Nr. 717/2007 nicht erfüllt, fordert sie das Unternehmen zur Stel- 
lungnahme und Abhilfe auf. Sie setzt dem Unternehmen für die Abhilfe eine 
Frist. 
(2) Kommt das Unternehmen innerhalb der gesetzten Frist seinen Verpflich- 
tungen nicht nach, kann die Bundesnetzagentur die zur Einhaltung der Ver- 
pflichtung erforderlichen Maßnahmen anordnen. Hierbei ist dem Unterneh- 
men eine angemessene Frist zu setzen, um den Maßnahmen entsprechen zu 
können. 
(3) Verletzt das Unternehmen seine Verpflichtungen in schwerer oder wieder- 
holter Weise oder kommt es den von der Bundesnetzagentur zur Abhilfe an- 
geordneten Maßnahmen nach Absatz 2 nicht nach, so kann die Bundesnetz- 
agentur ihm die Tätigkeit als Betreiber von Telekommunikationsnetzen oder 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten untersagen. 
(4) Wird durch die Verletzung von Verpflichtungen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung unmittelbar und erheblich gefährdet oder führt die Pflichtverlet- 
zung bei anderen Anbietern oder Nutzern von Telekommunikationsnetzen 
und -diensten zu erheblichen wirtschaftlichen oder betrieblichen Problemen, 
kann die Bundesnetzagentur in Abweichung von den Verfahren nach den 
Absätzen 1 bis 3 vorläufige Maßnahmen ergreifen. Die Bundesnetzagentur 
entscheidet, nachdem sie dem betreffenden Unternehmen Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist eingeräumt hat, ob die 
vorläufige Maßnahme bestätigt, aufgehoben oder abgeändert wird. 
(5) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach Absatz 2 kann nach Maßgabe 
des Verwaltungsvollstreckungs-gesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500 000 Eu- 
ro festgesetzt werden. 

{unverändert} 

 (6) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten für die Durchsetzung von Verpflichtungen 
von Eigentümern und Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze, die keine Un- 
ternehmen sind, entsprechend. 

[…] […] 
§ 127  Auskunftsverlangen § 127  Auskunftsverlangen 
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(1) Unbeschadet anderer nationaler Berichts- und Informationspflichten sind 
die Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und die Anbie- 
ter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten verpflichtet, 
im Rahmen der Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz der Bundes- 
netzagentur auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, die für den Vollzug die- 
ses Gesetzes erforderlich sind. Die Bundesnetzagentur kann insbeson- 
dere Auskünfte verlangen, die erforderlich sind für 

(1) Ungeachtet anderer nationaler Berichts- und Informationspflichten sind die 
Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die Anbieter von öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsdiensten sowie die Eigentümer und Betrei- 
ber von öffentlichen Versorgungsnetzen verpflichtet, der Bundesnetzagentur 
im Rahmen der Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz auf Verlangen Aus- 
künfte zu erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlich sind. Die 
Bundesnetzagentur kann insbesondere Auskünfte verlangen, die erforderlich  

sind für 
1. die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der Verpflichtun- 

gen, die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erge- 
ben, 

2. die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtungen, wenn der Bun- 
desnetzagentur eine Beschwerde vorliegt oder sie aus anderen Gründen 
eine Verletzung von Pflichten annimmt oder sie von sich aus Ermittlungen 
durchführt, 

3. die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen für Dienste zum 
Nutzen der Endnutzer, 

4. genau angegebene statistische Zwecke, 
5. ein Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren nach den §§ 10 und 11, 
6. Verfahren auf Erteilung von Nutzungsrechten und zur Überprüfung der 

entsprechenden Anträge sowie 
7. die Nutzung von Nummern. 
Auskünfte nach Satz 3 Nr. 1 bis 5 dürfen nicht vor dem Zugang zum Markt 
oder als Bedingung für den Zugang verlangt werden. 

{unverändert} 

(2) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Bundesnetzagentur 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist, kann die Bundesnetzagentur von 
den nach Absatz 1 in der Telekommunikation tätigen Unternehmen 
1. Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere über 

Umsatzzahlen, verlangen, 
2. innerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten die geschäftli- 

chen Unterlagen einsehen und prüfen. 
Die Bundesnetzagentur kann von den nach Absatz 1 in der Telekommunika- 
tion tätigen Unternehmen insbesondere Auskünfte über künftige Netz- und 
Diensteentwicklungen verlangen, wenn diese Entwicklungen sich auf Dienste 
auf Vorleistungsebene auswirken können, die die Unternehmen Wettbewer- 
bern zugänglich machen. Die Bundesnetzagentur kann ferner von Unterneh- 
men mit beträchtlicher Marktmacht auf Vorleistungsmärkten verlangen, 
Rechnungslegungsdaten zu den mit diesen Vorleistungsmärkten verbunde- 
nen Endnutzermärkten vorzulegen. 

 (2a) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist, die der Bundes- 
netzagentur in diesem Gesetz übertragen werden, kann die Bundesnetzagen- 
tur im Streitfall 
1. passive Netzinfrastrukturen öffentlicher Versorgungsnetze vor Ort untersu- 

chen, 
2. von den Eigentümern und Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze Aus- 

künfte über künftige Entwicklungen der Netze und Dienste verlangen, so- 
weit sich diese Entwicklungen auf die Mitnutzung der passiven Netzinfra- 
strukturen der Eigentümer und Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze 
auswirken können, und 

3. in den Fällen von § 77a Absatz 4, § 77b Absatz 4, § 77c Absatz 3, § 77g 
Absatz 2, § 77h Absatz 4 und § 77i Absatz 5 Einsicht nehmen in die von 
den Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze erstellten Sicherheitskonzep- 
te, sonstigen Konzepte, Nachweisdokumente oder in Teile davon. 

(3) Die Bundesnetzagentur fordert die Auskünfte nach den Absätzen 1 und 2 
und ordnet die Prüfung nach Absatz 2 Nr. 2 durch schriftliche Verfügung an. 
In der Verfügung sind die Rechtsgrundlagen, der Gegenstand und der Zweck 
des Auskunftsverlangens anzugeben. Bei einem Auskunftsverlangen ist eine 
angemessene Frist zur Erteilung der Auskunft zu bestimmen. 

(3) Die Bundesnetzagentur fordert die Auskünfte nach den Absätzen 1, 2 und 
2a und ordnet die Prüfung nach Absatz 2 Nummer 2 und 2a durch schriftliche 
Verfügung an. In der Verfügung sind die Rechtsgrundlage, der Gegenstand 
und der Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben. Bei einem 
Auskunftsverlangen ist eine angemessene Frist zur Erteilung der Auskunft zu 
bestimmen. 

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden Personen, bei 
juristischen Personen, Gesellschaften oder nicht rechtsfähigen Vereinen die 
nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen, sind ver- 
pflichtet, die verlangten Auskünfte nach den Absätzen 1 und 2 zu erteilen, die 
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen 
Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken 
während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu dulden. 

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden Personen, bei 
juristischen Personen, Gesellschaften oder nicht rechtsfähigen Vereinen die 
nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen, sind verpflich- 
tet, die verlangten Auskünfte nach den Absätzen 1, 2 und 2a zu erteilen, die 
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen 
Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken wäh- 
rend der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu dulden. 

[…] […] 
§ 132  Beschlusskammerentscheidungen § 132  Beschlusskammerentscheidungen 
(1) Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskammern in den Fäl- 
len des Teils 2, des § 55 Absatz 10, der §§ 61, 62, 77a Absatz 1 und 2 und 
des § 81; Absatz 3 Satz 1 bleibt unberührt. Die Entscheidung ergeht durch 
Verwaltungsakt. Die Beschlusskammern werden mit Ausnahme des Absatzes 
3 nach Bestimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
gebildet. 

(1) Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskammern in den Fäl- 
len des Teils 2, des § 55 Absatz 10, der §§ 61 und 62 sowie des § 81. Absatz 
4 Satz 1 bleibt unberührt. Die Entscheidung ergeht durch Verwaltungsakt. Die 
Beschlusskammern werden mit Ausnahme der Absätze 2 und 4 nach Bestim- 
mung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Benehmen mit 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gebildet. 

 (2) Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskammern als nationa- 
le Streitbeilegungsstelle in den Fällen des § 77n. Die Entscheidung ergeht 
durch Verwaltungsakt. Nationale Streitbeilegungsstellen werden nach Be- 
stimmung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gebil- 
det. 
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(2) Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsit- 
zenden oder einer Vorsitzenden und zwei beisitzenden Mitgliedern. Der oder 
die Vorsitzende und die beisitzenden Mitglieder müssen die Befähigung für 
eine Laufbahn des höheren Dienstes erworben haben. Mindestens ein Mit- 
glied der Beschlusskammer muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

(3) Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsit- 
zenden oder einer Vorsitzenden und zwei beisitzenden Mitgliedern. Der oder 
die Vorsitzende und die beisitzenden Mitglieder müssen die Befähigung für 
eine Laufbahn des höheren Dienstes erworben haben. Mindestens ein Mit- 
glied der Beschlusskammer muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

(3) In den Fällen des § 55 Absatz 10, der §§ 61, 62 und 81 entscheidet die 
Beschlusskammer in der Besetzung mit dem Präsidenten als Vorsitzendem 
oder der Präsidentin als Vorsitzender und den beiden Vizepräsidenten oder 
Vizepräsidentinnen als beisitzende Mitglieder; Absatz 2 Satz 2 und 3 findet 
insoweit keine Anwendung. Die Vertretung in Verhinderungsfällen wird in der 
Geschäftsordnung nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundesnetzagen- 
tur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen geregelt. 
Die Entscheidung in den Fällen des § 61 Absatz 3 Nummer 2 und 4 und des 
§ 81 erfolgt im Benehmen mit dem Beirat. 

(4) In den Fällen des § 55 Absatz 10, der §§ 61, 62 und 81 entscheidet die 
Beschlusskammer in der Besetzung mit dem Präsidenten als Vorsitzendem 
oder der Präsidentin als Vorsitzender und den beiden Vizepräsidenten oder 
Vizepräsidentinnen als beisitzende Mitglieder; Absatz 2 Satz 2 und 3 findet 
insoweit keine Anwendung. Die Vertretung in Verhinderungsfällen wird in der 
Geschäftsordnung nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen geregelt. Die 
Entscheidung in den Fällen des § 61 Absatz 3 Nummer 2 und 4 und des § 81 
erfolgt im Benehmen mit dem Beirat. 

(4) Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen vergleichbarer 
oder zusammenhängender Sachverhalte und zur Sicherstellung des Konsis- 
tenzgebotes nach § 27 Abs. 2 sind in der Geschäftsordnung der Bundesnetz- 
agentur Verfahren vorzusehen, die vor Erlass von Entscheidungen umfas- 
sende Abstimmungs-, Auskunfts- und Informationspflichten der jeweiligen 
Beschlusskammern und der Abteilungen vorsehen. Soweit Entscheidungen 
der Beschlusskammern nach den §§ 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39, 40, 41 Absatz 
2 oder § 42 Abs. 4 Satz 3 betroffen sind, ist in der Geschäftsordnung sicher- 
zustellen, dass Festlegungen nach den §§ 10 und 11 durch die Präsidenten- 
kammer erfolgen. 

(5) Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen vergleichbarer oder 
zusammenhängender Sachverhalte und zur Sicherstellung des Konsistenzge- 
botes nach § 27 Abs. 2 sind in der Geschäftsordnung der Bundesnetzagentur 
Verfahren vorzusehen, die vor Erlass von Entscheidungen umfassende Ab- 
stimmungs-, Auskunfts- und Informationspflichten der jeweiligen Beschluss- 
kammern und der Abteilungen vorsehen. Soweit Entscheidungen der Be- 
schlusskammern nach den §§ 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39, 40, 41 Absatz 2 oder 
§ 42 Abs. 4 Satz 3 betroffen sind, ist in der Geschäftsordnung sicherzustellen, 
dass Festlegungen nach den §§ 10 und 11 durch die Präsidentenkammer er- 
folgen. 

[…] […] 
 § 134a Verfahren der nationalen Streitbeilegung 
 (1) Die nationale Streitbeilegungsstelle leitet ein Verfahren auf Antrag ein. 
 (2) An Verfahren vor der nationalen Streitbeilegungsstelle sind beteiligt: 

1. bei einem Verfahren nach § 77n Absatz 1 bis 5 der Antragsteller und die 
Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze, gegen die sich 
das Verfahren richtet, 

2. bei einem Verfahren nach § 77n Absatz 6 der Antragsteller und der Verfü- 
gungsberechtigte über Netzinfrastrukturen in Gebäuden oder bis zum ers- 
ten Konzentrations- oder Verteilerpunkt eines öffentlichen Telekommunika- 
tionsnetzes, gegen den sich das Verfahren richtet, 

3. die Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die 
Entscheidung berührt werden und die die Bundesnetzagentur auf ihren An- 
trag zu dem Verfahren beigeladen hat, 

4. bei einer Inanspruchnahme von Eisenbahninfrastrukturunternehmen die 
zuständige Eisenbahnaufsichtsbehörde. 

 (3) Sind bei Streitigkeiten über das Vorliegen eines Ablehnungsgrundes nach 
§ 77b Absatz 4 Nummer 3, § 77c Absatz 3 Nummer 3, § 77g Absatz 2 Num- 
mer 4, § 77h Absatz 4 Nummer 4 oder § 77i Absatz 5 kritische Infrastrukturen 
im Sinne des § 2 Absatz 10 des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik betroffen, soentscheidet die Bundesnetzagentur 
grundsätzlich im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa- 
tionstechnik. 

[…] […] 
§ 140 Internationale Aufgaben § 140  Internationale Aufgaben 
(1) Im Bereich der europäischen und internationalen Telekommunikationspoli- 
tik, insbesondere bei der Mitarbeit in europäischen und internationalen Institu- 
tionen und Organisationen, wird die Bundesnetzagentur im Auftrag des Bun- 
desministeriums für Wirtschaft und Technologie tätig. Dies gilt nicht für Auf- 
gaben, die die Bundesnetzagentur auf Grund dieses Gesetzes oder anderer 
Gesetze sowie auf Grund von Verordnungen der Europäischen Union in ei- 
gener Zuständigkeit wahrnimmt. 

(1) Im Bereich der europäischen und internationalen Telekommunikationspoli- 
tik, insbesondere bei der Mitarbeit in europäischen und internationalen Institu- 
tionen und Organisationen, wird die Bundesnetzagentur im Auftrag des Bun- 
desministeriums für Wirtschaft und Energie oder des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur tätig. Dies gilt nicht für Aufgaben, die die 
Bundesnetzagentur auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze sowie 
auf Grund von Verordnungen der Europäischen Union in eigener Zuständig- 
keit wahrnimmt. 

(2) Die Bundesnetzagentur unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie vorab über die wesentlichen Inhalte geplanter Sitzungen in 
europäischen und internationalen Gremien. Sie fasst die wesentlichen Ergeb- 
nisse und Schlussfolgerungen der Sitzungen zusammen und übermittelt sie 
unverzüglich an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Bei 
Aufgaben, die die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 Satz 2 in eigener Zu- 
ständigkeit wahrnimmt, finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung, soweit 
zwingende Vorschriften die vertrauliche Behandlung von Informationen for- 
dern. 

(2) Die Bundesnetzagentur unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie oder das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
vorab über die wesentlichen Inhalte geplanter Sitzungen in europäischen und 
internationalen Gremien. Sie fasst die wesentlichen Ergebnisse und Schluss- 
folgerungen der Sitzungen zusammen und übermittelt sie unverzüglich an das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur. Bei Aufgaben, die die Bundesnetzagentur 
nach Absatz 1 Satz 2 in eigener Zuständigkeit wahrnimmt, finden die Sätze 1 
und 2 keine Anwendung, soweit zwingende Vorschriften die vertrauliche Be- 
handlung von Informationen fordern. 

[…] […] 
§142 Gebühren und Auslagen §142 Gebühren und Auslagen 
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(1) Die Bundesnetzagentur erhebt für die folgenden individuell zurechenbaren 
öffentlichen Leistungen Gebühren und Auslagen: 
1. 
Entscheidungen über die Zuteilung eines Nutzungsrechts an Frequenzen 
nach § 55, 
2. 
Entscheidungen über die Zuteilung eines Nutzungsrechts an Nummern auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach § 66 Abs. 4, 
3. 
Bearbeitung von Anträgen auf Registrierung von Anwählprogrammen über 
Mehrwertdienste-Rufnummern, 
4. 
einzelfallbezogene Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung 
von Satellitensystemen nach § 56, 
5. 
sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen, die in einem engen 
Zusammenhang mit einer Entscheidung nach den Nummern 1 bis 4 stehen, 
6. 
Maßnahmen auf Grund von Verstößen gegen dieses Gesetz oder die darauf 
beruhenden Rechtsverordnungen, 
7. 
Entscheidungen über die Übertragung von Wegerechten nach § 69, 
8. 
Entscheidungen der Zugangsregulierung nach § 18 Abs. 1 und 2, den §§ 19, 
20, 21 Abs. 2 und 3, § 23 und den §§ 24 und 25, 
9. 
Entscheidungen der Entgeltregulierung nach den §§ 29, 35 Abs. 3, §§ 38 und 
39, 
10. 
Entscheidungen im Rahmen der Missbrauchsaufsicht nach § 42 Abs. 4, 

{unverändert} 

11. 11. 
Entscheidungen über sonstige Streitigkeiten zwischen Unternehmen nach § Entscheidungen über sonstige Streitigkeiten zwischen Unternehmen nach § 
133. 133, 

12. 
Entscheidungen der Streitbeilegung nach § 77n. 

Gebühren und Auslagen werden auch erhoben, wenn ein Antrag auf Vor- 
nahme einer in Satz 1 bezeichneten individuell zurechenbaren öffentlichen 
Leistung 
1. 
aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt 
oder 
2. 
nach Beginn der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung, zu- 
rückgenommen wird. 

{unverändert} 

(2) Die Gebühren nach Absatz 1 werden vorbehaltlich der Regelung in Absatz 
4 zur Deckung des Verwaltungsaufwands erhoben. 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechts- 
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
1. die gebührenpflichtigen Tatbestände nach Absatz 1 sowie die Höhe der 

hierfür zu erhebenden Gebühren näher zu bestimmen und dabei feste 
Sätze auch in Form von Gebühren nach Zeitaufwand oder Rahmensätze 
vorzusehen, 

2. eine bestimmte Zahlungsweise der Gebühren anzuordnen und 
3. das Nähere zur Ermittlung des Verwaltungsaufwands nach Absatz 2 Satz 2 

zu bestimmen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die Ermächti- 
gung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einver- 
nehmensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen. Eine Rechtsver- 
ordnung der Bundesnetzagentur, ihre Änderung und ihre Aufhebung bedürfen 
des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno- 
logie und mit dem Bundesministerium der Finanzen. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesminis- 
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
1. die gebührenpflichtigen Tatbestände nach Absatz 1 sowie die Höhe der 

hierfür zu erhebenden Gebühren näher zu bestimmen und dabei feste Sät- 
ze, auch in Form von Gebühren nach Zeitaufwand, oder Rahmensätze vor- 
zusehen, 

2. eine bestimmte Zahlungsweise der Gebühren anzuordnen und 
3. das Nähere zur Ermittlung des Verwaltungsaufwands nach Absatz 2 zu 

bestimmen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann die Ermächtigung 
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einverneh- 
mensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen. Eine Rechtsverordnung 
der Bundesnetzagentur, ihre Änderung und ihre Aufhebung bedürfen des Ein- 
vernehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. 

[…] […] 
§ 143  Frequenznutzungsbeitrag § 143  Frequenznutzungsbeitrag 
[…] […] 
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(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt,  
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechts- 
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nach Maßga- 
be der vorstehenden Absätze das Nähere über den Kreis der Beitragspflichti- 
gen, die Beitragssätze, die Beitragskalkulation und das Verfahren der Bei- 
tragserhebung einschließlich der Zahlungsweise festzulegen. Der auf das 
Allgemeininteresse entfallende Kostenanteil ist beitragsmindernd zu berück- 
sichtigen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die 
Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der 
Einvernehmensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen. Eine 
Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur, ihre Änderung und ihre Aufhe- 
bung bedürfen des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und mit dem Bundesministerium der Finanzen. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesminis- 
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nach Maßgabe der vorstehenden 
Absätze das Nähere über den Kreis der Beitragspflichtigen, die Beitragssätze, 
die Beitragskalkulation und das Verfahren der Beitragserhebung einschließlich 
der Zahlungsweise festzulegen. Der auf das Allgemeininteresse entfallende 
Kostenanteil ist beitragsmindernd zu berücksichtigen. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechts- 
verordnung unter Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf die Bundes- 
netzagentur übertragen. Eine Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur, ihre 
Änderung und ihre Aufhebung bedürfen des Einvernehmens mit dem Bun- 
desministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministerium der Fi- 
nanzen und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 

[…] […] 
§ 148  Strafvorschriften § 148  Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, 
wer 
1. 

entgegen § 89 Satz 1 oder 2 eine Nachricht abhört oder den Inhalt einer 
Nachricht oder die Tatsache ihres Empfangs einem anderen mitteilt oder 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. 

entgegen § 89 Satz 1 oder 2 eine Nachricht abhört oder in vergleichbarer 
Weise zur Kenntnis nimmt oder den Inhalt einer Nachricht oder die Tatsa- 
che ihres Empfangs einem anderen mitteilt oder 

2. 
entgegen § 90 Abs. 1 Satz 1 eine dort genannte Sendeanlage oder eine 
sonstige Telekommunikationsanlage 
a) besitzt oder 
b) herstellt, vertreibt, einführt oder sonst in den Geltungsbereich dieses 

Gesetzes verbringt. 
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b fahrläs- 
sig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

{unverändert} 

  
§ 149  Bußgeldvorschriften § 149  Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. 

entgegen § 4 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig o- 
der nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

2. 
entgegen § 6 Abs. 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

3. 
entgegen § 17 Satz 2 eine Information weitergibt, 

4. 
einer vollziehbaren Anordnung nach 
a) § 20 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 Satz 1, § 23 Abs. 3 Satz 2, § 29 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder 2, § 37 Abs. 3 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 38 Abs. 4 Satz 4, § 38 Abs. 4 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 39 Abs. 3 Satz 1 oder § 42 Abs. 4 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 18 Abs. 2 Satz 2, 

{unverändert} 

b) § 46 Absatz 9 Satz 1, § 67 Absatz 1 Satz 1, 2, 6 oder 7 oder § 109 
Absatz 4 Satz 3 oder Satz 5, 

b) § 46 Absatz 9 Satz 1, § 67 Absatz 1 Satz 1, 2, 6 oder 7, § 77n Absatz 1 
Satz 2, Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2 oder § 109 
Absatz 4 Satz 3 oder Satz 5, 

 c) § 29 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 3 Satz 2, § 65 oder § 127 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und 3 

zuwiderhandelt. 
 (…) 

{unverändert} 
 
 
 

[…] […] 
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